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E n t wu r f  

Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, das 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land- und 
forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz, das Bundes-
Personalvertretungsgesetz und das Unterrichtspraktikumsgesetz geändert werden 
(Dienstrechts-Novelle 2017 – Bildungsreform) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Inhaltsverzeichnis 

 
Artikel 1 Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 
Artikel 2 Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 
Artikel 3 Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
Artikel 4 Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes 
Artikel 5 Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
Artikel 6 Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-

Dienstrechtsgesetzes 
Artikel 7 Änderung des Landesvertragslehrpersonengesetzes 1966 
Artikel 8 Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen 

Landesvertragslehrpersonengesetzes 
Artikel 9 Änderung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 
Artikel 10 Änderung des Unterrichtspraktikumsgesetzes 

Artikel 1 

Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 – BDG 1979, BGBl. Nr. 333/1979, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 120/2016, wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 Abs. 1 wird die Wendung „Direktors, Direktorstellvertreters“ durch die Wendung „Schulcluster-
Leiters, Direktors“ ersetzt. 

2. In § 19 Abs. 1 Z 1 entfällt die Wendung „Amtsführender Präsident des Landesschulrates 
(Stadtschulrates für Wien),“ 

3. § 75 Abs. 2 Z 2 entfällt. 

4. In § 140 Abs. 3 und § 256 Abs. 1 wird jeweils die Wendung „für den Leiter des inneren Dienstes des 
Landesschulrates (Stadtschulrates für Wien)“ durch die Wendung „für die Leiterin oder den Leiter der 
Präsidialabteilung der Bildungsdirektion“ und die Verwendungsbezeichnung „Landesschulratsdirektor 
(Stadtschulratsdirektor)“ durch die Verwendungsbezeichnung „Präsidialdirektorin oder Präsidialdirektor 
der Bildungsdirektion“ ersetzt. 
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5. In § 203 Abs. 2 Z 4 wird das Zitat „nach den §§ 207 bis 207k“ durch das Zitat „nach den §§ 207 bis 
207i“ ersetzt. 

6. Dem § 203 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Die Schulleitung ist von einer in Aussicht genommenen Versetzung oder Dienstzuteilung einer 
Lehrperson an die Schule in Kenntnis zu setzen. Sie hat das Recht, sich begründet gegen die in Aussicht 
genommene Zuweisung auszusprechen. Nimmt die Dienstbehörde die Versetzung oder Dienstzuteilung 
dennoch vor, so ist diese gegenüber der Schulleitung zu begründen.“ 

7. § 203a Abs. 2 Z 1 lautet: 

 „1. wenn die Bildungsdirektion Schulbehörde ist, von dieser,“ 

8. § 203b Abs. 1 Z 4 lautet: 

 „4. die Schule oder die Schulen (den Schulcluster),“ 

9. Im § 203b Abs. 1 tritt an die Stelle der Z 5 bis 7 folgende Bestimmung: 

 „5. die Bewerbungsfrist und 

 6. die Einreichungsstelle für die Bewerbungsgesuche“ 

10. Dem § 203b wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Die ausschreibende Stelle kann vorsehen, dass Bewerbungen ausschließlich online auf einer 
Bewerbungsplattform einzubringen sind.“ 

11. § 203d Abs. 2 lautet: 

„(2) Das Bewerbungsgesuch hat sich auf eine oder auf mehrere in der Ausschreibung angeführte 
Planstellen zu beziehen.“ 

12. § 203d Abs. 3 entfällt. 

13. § 203h samt Überschrift lautet: 

„Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

§ 203h. (1) Für die Aufnahme als Lehrpersonen sind ausschließlich Bewerberinnen oder Bewerber 
mit gültiger Bewerbung heranzuziehen. 

(2) Die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die vorgesehene Verwendung richtet sich 
nach der entsprechenden Ausbildung und allenfalls in der Ausschreibung angeführten zusätzlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten (§ 203b Abs. 2) sowie sonstigen aufgewiesenen einschlägigen Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Erfahrungen. 

(3) Die Schulleitung hat bezüglich der an der Schule zu besetzenden Planstellen innerhalb der von 
der Dienstbehörde gesetzten Frist eine begründete Auswahl aus den (auch) für ihre Schule wirksamen 
Bewerbungen zu treffen. Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber sind im Hinblick auf ihre 
Eignung zu reihen. Bei konkurrierenden Anforderungen hat die Dienstbehörde eine Entscheidung zu 
treffen. 

(4) Bei Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses kann die Dienstbehörde eine nicht der 
Auswahlentscheidung der Schulleitung entsprechende Zuweisung vornehmen. Beabsichtigt die 
Dienstbehörde, der Auswahlentscheidung der Schulleitung nicht zu entsprechen, so hat diese das Recht, 
sich begründet gegen die in Aussicht genommene Zuweisung einer Lehrperson auszusprechen. Nimmt die 
Dienstbehörde die Zuweisung dennoch vor, so ist sie gegenüber der Schulleitung zu begründen.“ 

14. Die §§ 203i, 203j und 203l samt Überschriften entfallen. 

15. Im § 203m wird das Zitat „§§ 203 bis 203l“ durch das Zitat „§§ 203 bis 203h“ ersetzt. 

16. § 207 Abs. 2 lautet: 

„(2) Leitende Funktionen im Sinne des Abs. 1 sind die einer 

 1. Schulcluster-Leitung, 

 2. Direktorin oder eines Direktors an Schulen, die mindestens zehn Vollbeschäftigungsäquivalente 
aufweisen (§ 40a Abs. 17 VBG),  

 3. Abteilungsvorstehung, Fachvorstehung und Erziehungsleitung.“ 
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17. § 207a lautet: 

„§ 207a. (1) Die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor hat freigewordene Planstellen für 
leitende Funktionen ehestens, längstens jedoch innerhalb von drei Monaten nach dem Freiwerden, 
auszuschreiben. 

(2) Die Ausschreibung der Planstelle einer Direktorin oder eines Direktors kann für einen Zeitraum 
von insgesamt zwei Jahren aufgeschoben werden, wenn die Einbeziehung der Schule in einen 
Schulcluster in Aussicht genommen ist.“ 

18. § 207b samt Überschrift lautet: 

„Inhalt der Ausschreibung 

§ 207b. (1) Die Ausschreibung hat 

 1. die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben, 

 2. die Ernennungserfordernisse, 

 3. den Hinweis auf das Erfordernis des § 207e Abs. 2 Z 2, 

 4. den Hinweis, dass in der Bewerbung die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, die 
Führungs- und Managementkompetenzen sowie die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen 
für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von Gender- und Diversity-Aspekten 
darzustellen sind, 

 5.  den Dienstort, 

 6. die Schule oder die Schulen (den Schulcluster), 

 7. die Bewerbungsfrist und 

 8. die Einreichungsstelle für die Bewerbungsgesuche 

zu enthalten. 

(2) Wenn es sich für die Erfüllung der Aufgaben des Arbeitsplatzes als erforderlich erweist, sind in 
der Ausschreibung zusätzliche fachspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten anzuführen.“ 

19. In § 207d wird die Wortgruppe „im Dienstweg“ durch die Wortgruppe „bei der Einreichungsstelle“ 
ersetzt. 

20. § 207e samt Überschrift lautet: 

„Auswahlkriterien 

§ 207e. (1) Die Bewerberinnen oder Bewerber haben in der Bewerbung 

 1. ihre persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 

 2. ihre Führungs- und Managementkompetenzen sowie 

 3. ihre Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung 
von Gender- und Diversity-Aspekten 

darzustellen. Die Bewerberinnen oder Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren durch eine 
Begutachtungskommission zu unterziehen. 

(2) Für die Auswahl kommen nur Bewerberinnen oder Bewerber in Betracht, die 

 1. die Ernennungserfordernisse erfüllen, 

 2. eine mindestens fünfjährige erfolgreiche Lehrpraxis an einer Schule oder mehreren Schulen, 
deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG, BGBl. Nr. 242/1962, im 
Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/1974, oder im Land- und forstwirtschaftlichen 
Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966, geregelt ist, oder einer vergleichbaren Schule in einem 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der Türkischen Republik oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft aufweisen, 

 3. in der Bewerbung ihre Eignung, Kompetenzen und Vorstellungen im Sinne des Abs. 1 dargelegt 
haben und 

 4. über die erforderliche persönliche, fachliche und pädagogische Eignung sowie die erforderlichen 
Führungs- und Managementkompetenzen verfügen. 

(3) Erfüllen mehrere Bewerberinnen und Bewerber die in Abs. 2 angeführten Erfordernisse, so ist für 
die Besetzung der Planstelle jene Bewerberin oder jener Bewerber heranzuziehen, welche oder welcher 
den Auswahlkriterien im höchstem Ausmaß entspricht. 
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(4) Soweit in diesem Bundesgesetz sowie im VBG zur Professionalisierung der Schulleitung 
(Schulcluster-Leitung) die erfolgreiche Absolvierung eines Hochschullehrganges vorgesehen ist, ersetzt 
die fünfjährige erfolgreiche Ausübung der Funktion Schulleitung 30 ECTS des Hochschullehrganges.“ 

21. § 207e Abs. 2 Z 2 lautet: 

 „2. eine mindestens fünfjährige erfolgreiche Lehrpraxis an einer Schule oder mehreren Schulen, 
deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG, BGBl. Nr. 242/1962, im 
Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/1974, oder im Land- und forstwirtschaftlichen 
Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966, geregelt ist, oder einer vergleichbaren Schule in einem 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der Türkischen Republik oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft aufweisen sowie den ersten Teil (20 ECTS) des 
Hochschullehrgangs „Schulen professionell führen“ oder eine inhaltlich gleichwertige 
Ausbildung erfolgreich absolviert haben,“ 

22. § 207f samt Überschrift lautet: 

„Begutachtungskommission und Auswahlverfahren 

§ 207f. (1) Die Begutachtungskommission ist bei der Bildungsdirektion einzurichten. 

(2) Der Begutachtungskommission gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 

 1. die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor oder eine von ihr oder ihm zu bestellende 
fachlich geeignete Vertretung, 

 2. ein von der Bildungsdirektorin oder vom Bildungsdirektor zu bestellendes Schulaufsichtsorgan, 

 3. ein vom zuständigen Zentralausschuss zu entsendendes Mitglied, 

 4. ein von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu entsendendes Mitglied. 

(3) Der Begutachtungskommission gehören als Mitglieder mit beratender Stimme an: 

 1. eine Expertin oder ein Experte jener Einrichtung, die das Assessment gemäß Abs. 9 durchführt 
(Personalberaterin oder Personalberater), 

 2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern aus dem Schulgemeinschaftsausschuss der 
betroffenen Schule und 

 3. die zuständige Gleichbehandlungsbeauftragte oder der zuständige Gleichbehandlungsbeauftragte. 

(4) Bei der Besetzung der Funktionen Abteilungsvorstehung, Fachvorstehung und Erziehungsleitung 
tritt, wenn eine Person kraft Ernennung oder Bestellung die Schulleitung innehat, diese Person an die 
Stelle des Mitgliedes gemäß Abs. 2 Z 2. 

(5) Bei der Besetzung der Funktion Schulcluster-Leitung obliegt die Entsendung des Mitgliedes 
gemäß Abs. 2 Z 3 jenem Zentralausschuss, der am Tag der Ausschreibung der letzten Wahl an den 
Schulen im Schulcluster die größte Zahl der wahlberechtigten Bediensteten aufgewiesen hat, und obliegt 
die Entsendung des Mitgliedes gemäß Abs. 3 Z 2 dem Schulclusterbeirat. 

(6) Die Mitglieder der Begutachtungskommission sind in Ausübung ihres Amtes selbstständig und 
unabhängig. Sie sind über alle ihnen aus ihrer Tätigkeit im Rahmen der Begutachtungskommission 
bekannt gewordenen Tatsachen zur Verschwiegenheit verpflichtet. Bedienstete, die außer Dienst gestellt 
worden sind, und Bedienstete, gegen die ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist, dürfen in der 
Begutachtungskommission nicht tätig sein. 

(7) Den Vorsitz in der Begutachtungskommission führt das Mitglied gemäß Abs. 2 Z 1, bei der 
Anwendung des Abs. 4 jedoch die Schulleitung. Die Sitzungen der Begutachtungskommission sind von 
der Bildungsdirektion vorzubereiten und vom Vorsitz einzuberufen. 

(8) Zur Beschlussfähigkeit der Begutachtungskommission ist die Anwesenheit aller 
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Sind zu einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht alle 
stimmberechtigten Mitglieder erschienen, so hat der Vorsitz eine neuerliche Sitzung einzuberufen. Auf 
dieser und auf den folgenden Sitzungen ist die Begutachtungskommission auch dann beschlussfähig, 
wenn außer dem Vorsitz lediglich ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. Die 
Begutachtungskommission hat ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit zu fassen; bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Vorsitz. 

(9) Die Begutachtungskommission hat die eingelangten Bewerbungen zu prüfen und Bewerberinnen 
und Bewerber, die nicht alle festgelegten Erfordernisse erfüllen, als „nicht geeignet“ aus dem weiteren 
Verfahren auszuscheiden. Die alle Erfordernisse erfüllenden Bewerberinnen und Bewerber sind einer 
qualifizierten Einrichtung im Rahmen eines Assessments zur Beurteilung ihrer Führungs- und 
Managementkompetenzen zuzuweisen, anschließend zu einer Anhörung vor die 
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Begutachtungskommission zu laden und auf ihre Eignung zu überprüfen. Bezüglich der Bewerberinnen 
und Bewerber, die nach einem Ausschreibungs- und Bewerbungsfahren eine leitende Funktion durch 
Ernennung oder Bestellung erlangt haben, kann die Begutachtungskommission ein vereinfachtes 
Verfahren vorsehen, wenn dies zur Überprüfung der Eignung ausreichend ist. Hinsichtlich der als 
geeignet beurteilten Bewerberinnen und Bewerber hat die Begutachtungskommission jeweils festzulegen, 
ob die betreffende Bewerberin oder der betreffende Bewerber die Auswahlerfordernisse in „höchstem 
Ausmaß“, in „hohem Ausmaß“ oder in „geringerem Ausmaß“ erfüllt. Vom Vorsitz ist innerhalb von drei 
Monaten ein begründetes Gutachten bezüglich der Eignung der dem Anhörungsverfahren unterzogenen 
Bewerberinnen und Bewerber zu erstatten. 

(10) Die Auswahl bezüglich der Leitungsfunktionen an Bundesschulen (Bundes-Schulclustern) 
obliegt der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung. Diese oder dieser ist bei ihrer oder 
seiner Auswahlentscheidung nicht an das Gutachten der Begutachtungskommission gebunden. 

(11) Die Bewerberin oder der Bewerber hat keinen Anspruch auf Verleihung der ausgeschriebenen 
Planstelle und es kommt ihr oder ihm im Auswahl- und Besetzungsverfahren keine Parteistellung zu. 

(12) Wird eine Bewerberin oder ein Bewerber auf die ausgeschriebene Leitungsfunktion ernannt, die 
oder der nach dem Gutachten der Begutachtungskommission eine geringere Eignung aufweist als 
wenigstens eine andere Mitbewerberin oder ein anderer Mitbewerber, so sind dem zuständigen 
Zentralausschuss auf dessen Verlangen die für die Ernennung maßgebenden Gründe mitzuteilen. 

(13) Bei der Besetzung von Funktionen an unmittelbar der Verwaltung durch die Bundesministerin 
oder den Bundesminister für Bildung unterstehenden Schulen ist die Begutachtungskommission bei der 
Zentralstelle einzurichten und treten an die Stelle der Mitglieder gemäß Abs. 2 Z 1 und 2 zwei durch die 
Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung zu bestellende Expertinnen oder Experten. Abs. 4 
und 7 sind bezüglich des Vorsitzes der Schulleitung sinngemäß anzuwenden. 

(14) Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsordnung der Begutachtungskommission sind von 
der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung durch Verordnung (Geschäftsordnung) zu 
erlassen.“ 

23. In § 207g Abs. 1 wird nach dem Wort „geeigneten“ die Wendung „Bewerberinnen und“ eingefügt. 

24. § 207h samt Überschrift lautet: 

„Funktionsdauer 

§ 207h. (1) Ernennungen auf Planstellen für leitende Funktionen sind zunächst für einen Zeitraum 
von fünf Jahren wirksam. In diesen Zeitraum sind bis zu einem Höchstausmaß von zwei Jahren Zeiten 
einzurechnen, die bereits auf einer Planstelle für eine leitende Funktion (§ 207 Abs. 2) oder auf Grund 
einer Betrauung mit einer solchen leitenden Funktion zurückgelegt worden sind. 

(2) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion ist verpflichtet, binnen vier Jahren und 
sechs Monaten den Schulmanagementkurs – Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang erfolgreich zu 
absolvieren. Der für die erfolgreiche Ablegung des Hochschullehrganges vorgesehene Zeitraum von vier 
Jahren und sechs Monaten verkürzt sich im Umfang der Einrechnung gemäß Abs. 1 zweiter Satz. 

(3) Eine neuerliche Ernennung ist zulässig, wenn die Verpflichtung gemäß Abs. 2 erfüllt ist. Die 
Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor hat die Inhaberin oder den Inhaber der Leitungsfunktion 
frühestens sechs und spätestens drei Monate vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 schriftlich mitzuteilen, ob 
sie neuerlich ernannt werden soll. Eine neuerliche Ernennung bedarf keines Ausschreibungs- und 
Besetzungsverfahrens; sie ist auf unbestimmte Zeit wirksam. 

(4) Wird von einer neuerlichen Ernennung abgesehen und verbleibt die Inhaberin oder der Inhaber 
der Leitungsfunktion im Dienststand, wird sie oder er auf eine Planstelle einer Lehrperson jener 
Verwendungsgruppe übergeleitet, der sie oder er als Inhaberin oder als Inhaber der Leitungsfunktion 
angehört hat. Hatte die Inhaberin oder der Inhaber der leitenden Funktion im betreffenden 
Dienstverhältnis zuvor keine andere Planstelle inne, wird sie oder er auf eine Planstelle einer Lehrperson 
ohne Leitungsfunktion in jener Verwendungsgruppe übergeleitet, der sie oder er als Inhaberin oder als 
Inhaber der Leitungsfunktion angehört hat. In beiden Fällen richtet sich ihre oder seine Lehrverpflichtung 
nach ihrer oder seiner tatsächlichen Verwendung. 

(5) Bei unmittelbar der Verwaltung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für 
Bildung unterstehenden Schulen obliegen die der Bildungsdirektion zukommenden Aufgaben der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung.“ 
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25. § 207h Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion ist verpflichtet, binnen vier Jahren und 
sechs Monaten den Hochschullehrgang „Schulen professionell führen“ im Gesamtumfang von 60 ECTS 
erfolgreich zu absolvieren. Auf diesen Hochschullehrgang können Ausbildungen oder Lehrgänge 
angerechnet werden, soweit sie gleichwertig sind und dies im Hinblick auf die Ziele des 
Hochschullehrgangs „Schulen professionell führen“ zweckmäßig ist; auch die gänzliche Anrechnung ist 
zulässig. Der für die erfolgreiche Ablegung des Hochschullehrganges vorgesehene Zeitraum von vier 
Jahren und sechs Monaten verkürzt sich im Umfang der Einrechnung gemäß § 207h Abs. 1 zweiter Satz.“ 

26. § 207i samt Überschrift lautet: 

„Abberufung von der Leitungsfunktion 

§ 207i. (1) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion, die oder der sich auf seinem 
Arbeitsplatz nicht bewährt hat, kann nach Befassung des zuständigen Personalvertretungsorganes gemäß 
§ 9 Abs. 3 lit. a PVG von der Leitungsfunktion abberufen werden. Die Abberufung obliegt: 

 1. bei Schulen, die einer Bildungsdirektion unterstehen, dieser, 

 2. im Übrigen der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung. 

(2) Endet die Funktion der Inhaberin oder des Inhabers der leitenden Funktion gemäß Abs. 1 und 
verbleibt diese oder dieser im Dienststand, wird sie oder er kraft Gesetzes auf jene Planstelle einer 
Lehrperson übergeleitet, die sie oder er zuletzt vor der Ernennung auf ihre oder seine bisherige Planstelle 
innehatte. In diesem Fall richtet sich die Lehrverpflichtung nach der tatsächlichen Verwendung. 

(3) Hatte die Inhaberin oder der Inhaber der leitenden Funktion im betreffenden Dienstverhältnis 
zuvor keine andere Planstelle inne, so ist sie oder er mit dem Ende der Funktion kraft Gesetzes auf eine 
Planstelle einer Lehrperson ohne Leitungsfunktion in jener Verwendungsgruppe übergeleitet, der sie oder 
er als Inhaberin oder als Inhaber der Leitungsfunktion angehört hat.“ 

27. § 207j und § 207k entfallen. 

28. Im § 207m Abs. 2 wird das Zitat „§§ 203 bis 203l“ durch das Zitat „203 bis 203h“ sowie das Zitat 
„§§ 207 bis 207k“ durch das Zitat „§§ 207 bis 207i“ ersetzt. 

29. Nach § 207m wird folgender Unterabschnitt 5a samt Überschrift eingefügt: 

„Unterabschnitt 5a 

Schulcluster 

§ 207n. (1) Die zur Vernetzung der Bildungsangebote, zur Verbesserung der Leitungsstrukturen und 
zur Erzielung von Synergien zu einem Schulcluster zusammengefassten Bundesschulen bleiben Schulen 
im schulrechtlichen Sinn. Dienststelle im Sinne des § 278 Abs. 1 ist jedoch der Schulcluster. 

(2) Im Zuge der Errichtung eines Schulclusters ist festzulegen: 

 1. welche Bundesschulen zu einem Schulcluster zusammengefasst werden, 

 2. welche Bezeichnung der Schulcluster trägt, 

 3. an welcher Schule die Schulcluster-Leitung eingerichtet wird, 

 4. zu welchem Zeitpunkt die Errichtung des Schulclusters wirksam wird. 

(3) Die Bildungsdirektion hat dem Schulcluster für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben der 
Schulcluster-Leitung und der Bereichsleitung Werteinheiten (§ 2 BLVG) in einem Ausmaß zur 
Verfügung zu stellen, das auf folgende Weise zu ermitteln ist: 

 1. Für jede Schule im Schulcluster ist die Verminderung der Lehrverpflichtung zu ermitteln, die 
sich gemäß § 3 BLVG ergäbe, wenn eine Schulleitung bestellt wäre. 

 2. Bei der Ermittlung der Dienstzulagengruppen ist ausschließlich § 2 Abs. 1 Z 5, § 3 Abs. 1 Z 5 
und § 4 der Schulleiter-Zulagenverordnung, BGBl. Nr. 192/1966, anzuwenden, wobei an die 
Stelle der Zahl der Klassen die Zahl der Gruppen von jeweils 25 Schülerinnen und Schülern der 
jeweiligen Schule tritt; bei der Berechnung der Zahl der Gruppen ist das Ergebnis der Division 
auf die nächste ganze Zahl aufzurunden. 

 3. Die für jede Schule gemäß Z 1 ermittelten Werteinheiten sind zu summieren. 

Die Ermittlung gemäß Z 2 erfolgt für das jeweilige Schuljahr gemäß den Daten zum Stichtag der 
österreichischen Schulstatistik des vorangegangenen Schuljahres. 
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(4) Aus den gemäß Abs. 3 zur Verfügung stehenden Werteinheiten sind von der Schulcluster-
Leitung unter Bedachtnahme auf die der (den) Bereichsleitung(en) übertragenen Aufgaben Werteinheiten 
der Minderung der Unterrichtsverpflichtung der (den) Bereichsleitung(en) im Rahmen der Bandbreiten 
gemäß § 9 Abs. 1b BLVG zuzuweisen. Für die Schule, an welcher die Schulcluster-Leitung eingerichtet 
ist, ist keine Bereichsleitung vorzusehen. 

(5) Die nach Zuweisung gemäß Abs. 4 verbleibenden Werteinheiten dürfen von der Schulcluster-
Leitung unter Bedachtnahme auf die wahrzunehmenden Aufgaben 

 1. der Minderung der Unterrichtsverpflichtung der Schulcluster-Leitung (§ 2a BLVG), 

 2. ab dem zweiten Jahr nach der Errichtung des Schulclusters der Bereitstellung von 
Sekretariatspersonal und 

 3. der Wahrnehmung von Agenden im Sinne des § 9 Abs. 1d BLVG 

zugewiesen werden. 

(6) Bei einer Zuweisung gemäß Abs. 5 Z 2 entspricht jeder Werteinheit 8% einer 
Verwaltungsplanstelle. 

(7) Für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben der Schuladministration (§ 56 Abs. 7 
Schulunterrichtsgesetz – SchUG, BGBl. Nr. 476/1986) dürfen an den Schulen unter den Voraussetzungen 
des § 9 Abs. 2 BLVG Administratorinnen und Administratoren mit der Maßgabe bestellt werden, dass an 
die Stelle der Zahl der Klassen die Zahl der Gruppen von jeweils 25 Schülerinnen und Schülern der 
jeweiligen Schule tritt; bei der Berechnung der Zahl der Gruppen ist das Ergebnis der Division auf die 
nächste ganze Zahl aufzurunden. Die Tätigkeit ist je Gruppe von 25 Schülerinnen und Schülern der 
jeweiligen Schule mit einer halben Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe III (0,525 
Werteinheiten) in die Lehrverpflichtung einzurechnen. 

(8) Werteinheiten aus Einrechnungen in die Lehrverpflichtung, die sich für Verwaltungsaufgaben 
der Schuladministration gemäß Abs. 7 ergeben, können von der Schulcluster-Leitung 

 1. ab dem Schuljahr 2020/21 der Bereitstellung von Sekretariatspersonal (Abs. 6) und 

 2. Lehrpersonen für Aufgaben der Schulcluster-Administration (§ 207p Abs. 1) zugewiesen werden. 

(9) Lehrpersonen, die eine schulfeste Stelle an einer Schule im Schulcluster innehaben, dürfen nur 
mit ihrer Zustimmung an einer Schule außerhalb des Schulclusters verwendet werden. 

(10) Im reisegebührenrechtlichen Sinn gilt jene Schule als Dienststelle, an der die Lehrperson 
überwiegend verwendet wird. Für das aktive und passive Wahlrecht zum zuständigen Fachausschuss 
sowie zum zuständigen Zentralausschuss gelten die Schulen als Dienststellen, an welchen die Lehrperson 
verwendet wird. 

(11) Mit dem Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters endet an den Schulen im Schulcluster die 
Funktion der Direktorin oder des Direktors; diese Funktion ist nicht nachzubesetzen; § 207i Abs. 2 und 3 
ist anzuwenden; weiters enden Betrauungen mit dieser Funktion. Für das erste Schuljahr ab dem 
Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters ist – mit Ausnahme der Schule, an welcher die Schulcluster-
Leitung eingerichtet ist – jeweils die bisherige Direktorin oder der bisherige Direktor mit der Funktion 
Bereichsleitung betraut. 

Schulcluster-Leitung 

§ 207o. (1) Die Schulcluster-Leitung ist eine Leitungsfunktion im Sinne des § 207 Abs. 2. 

(2) Sofern in diesem Unterabschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind auf die Schulcluster-Leitung die 
Bestimmungen über die Schulleitung anzuwenden. 

(3) Für die Auswahl für die Funktion Schulcluster-Leitung kommen nur Bewerberinnen und 
Bewerber in Betracht, die entweder am Schulmanagementkurs – Berufsbegleitender 
Weiterbildungslehrgang erfolgreich teilgenommen haben oder den Hochschullehrgang „Schulen 
professionell führen“ erfolgreich absolviert haben. 

(4) Sofern einem Schulcluster überwiegend Schulen gemäß dem Minderheiten-Schulgesetz für 
Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, sowie dem Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland, BGBl. 
Nr. 641/1994, angehören, kommen nur Bewerberinnen und Bewerber in Betracht, die die Befähigung zur 
Erteilung des Unterrichts in der entsprechenden Minderheitensprache aufweisen. In den übrigen Fällen 
müssen Bewerberinnen und Bewerber über Kenntnisse in der Minderheitensprache verfügen. 

(5) Der Schulcluster-Leitung obliegt die Leitung des Schulclusters in pädagogischer, in rechtlich-
organisatorisch-administrativer, in personeller und in wirtschaftlicher Hinsicht sowie die Vertretung der 
im Schulcluster zusammengefassten Schulen nach außen. Die Schulcluster-Leitung hat alle ihr aus dem 
Schul- und Dienstrecht zukommenden Aufgaben und die sonstigen sich aus der Leitungsfunktion 
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ergebenden Aufgaben umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen. Sie hat die Besetzung der Schulcluster-
Administration und der Bereichsleitungen in geeigneter Weise schulclusterintern bekannt zu machen. 

(6) Die Schulcluster-Leitung hat im Rahmen der Lehrfächerverteilung die Zuweisungen gemäß 
§ 207n Abs. 4, 5 und 8 vorzunehmen. 

Schulcluster-Administration und Bereichsleitung 

§ 207p. (1) Die Schulcluster-Administration beinhaltet die verwaltungsmäßige Unterstützung der 
Schulcluster-Leitung (entsprechend § 56 Abs. 7 SchUG). 

(2) Die Bereichsleitung beinhaltet die im § 55d SchUG und im § 52a Schulunterrichtsgesetz für 
Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge – SchUG-BKV, BGBl. I Nr. 33/1997, umschriebenen 
Aufgaben; bei den Aufgaben gemäß § 55d Z 3 SchUG und § 52a Z 3 SchUG-BKV kommt ihr 
Vorgesetztenfunktion gegenüber den Lehrpersonen an der Schule zu. 

(3) Lehrpersonen im Anwendungsbereich des § 9 Abs. 1c BLVG haben die Schulcluster-Leitung in 
ihrem gesamten Aufgabenbereich zu unterstützen, soweit die Einrechnung gemäß § 9 Abs. 1c BLVG das 
Ausmaß der Einrechnung aus anderen Funktionen übersteigt.“ 

30. In § 217 Abs. 2 wird nach dem Tabellenkopf folgende Zeile eingefügt: 
„Leiterin oder Leiter eines Schulclusters Schulcluster-Leiterin oder Schulcluster-Leiter“ 

31. In § 220 Abs. 1 Z 3 und § 221 Abs. 3 wird jeweils die Wendung „dem Landesschulrat“ durch die 
Wendung „der Bildungsdirektion“ und die Wendung „jedem Landesschulrat“ durch die Wendung „jeder 
Bildungsdirektion“ ersetzt. 

32. § 225 Abs. 3 lautet: 

„(3) Die Besetzung einer Planstelle eines Schul- oder Fachinspektors hat auf der Grundlage einer 
Ausschreibung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung zu erfolgen. Das 
Ausschreibungsgesetz 1989 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass anstelle der gemäß § 7 Abs. 2 
zweiter Satz durch die Leiterin oder den Leiter der Zentralstelle zu bestellenden beiden Mitglieder der 
Bildungsdirektor oder die Bildungsdirektorin sowie die Leiterin oder der Leiter des Pädagogischen 
Dienstes (oder jeweils eine von ihr oder ihm zu bestellende fachlich geeignete Vertretung) der 
Begutachtungskommission als Vorsitzender oder als Vorsitzende und als Mitglied angehören.“ 

33. Nach § 248c wird folgender § 248d samt Überschrift eingefügt: 

„Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. XXX/XXXX 

§ 248d. (1) Auf Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf eine ausgeschriebene Leitungsfunktion 
mit Ende der Bewerbungsfrist bis spätestens 31. Dezember 2022 beworben haben, ist § 207e Abs. 2 Z 2 
in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Auf Leiterinnen und Leiter, deren Ernennung vor dem 1. Jänner 2023 wirksam geworden ist, ist 
§ 207h Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) Für die Besetzung von Planstellen an land- und forstwirtschaftlichen Bundeslehranstalten sind 
der 3. und 5. Unterabschnitt des Besonderen Teiles, 7. Abschnitt, in der bis 31. August 2018 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. 

(4) § 19 Abs. 1 Z 1 in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX 
geltenden Fassung ist auf Personen, die mit der Funktion des Bildungsdirektors gemäß Art. 151 Abs. 61 
Z 1 B-VG betraut sind, weiter anzuwenden.“ 

34. Dem § 284 wird folgender Abs. 92 angefügt: 

„(92) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in Kraft: 

 1. § 8 Abs. 1, § 19 Abs. 1 Z 1, § 203 Abs. 3, § 203b Abs. 1 und Abs. 3, § 203d Abs. 2, der Entfall 
des § 203d Abs. 3, § 203h samt Überschrift, der Entfall der §§ 203i, 203j und 203l samt 
Überschriften, § 207 Abs. 2, § 207a und § 248d samt Überschrift mit 1. Jänner 2018. 

 2. § 203 Abs. 2 Z 4, § 203m, § 207b samt Überschrift, § 207d, § 207e samt Überschrift, § 207f samt 
Überschrift, § 207g Abs. 1, § 207h samt Überschrift, § 207i samt Überschrift, der Entfall der 
§§ 207j und 207k, § 207m Abs. 2, die §§ 207n bis 207p und § 217 Abs. 2 mit 1. September 2018. 

 3. § 140 Abs. 3, § 203a Abs. 2 Z 1, § 220 Abs. 1 Z 3, § 221 Abs. 3, § 225 Abs. 3 und § 256 Abs. 1 
mit 1. Jänner 2019. 

 4. § 207e Abs. 2 Z 2 in der Fassung der Änderungsziffer 21 und § 207h Abs. 2 in der Fassung der 
Änderungsziffer 25 mit 1. Jänner 2023.“ 
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Artikel 2 

Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 

Das Gehaltsgesetz 1956 – GehG, BGBl. Nr. 54/1956, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 119/2016, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 57 wird nach Abs. 8 folgender Abs. 9 eingefügt: 

„(9) Der Schulcluster-Leitung gemäß § 207o BDG 1979 gebührt eine Dienstzulage in der Höhe, wie 
sie gemäß Abs. 2 lit. b in Verbindung mit Abs. 2a in der Dienstzulagengruppe I in der jeweiligen 
Dienstzulagenstufe vorgesehen ist. Abs. 3 und 4 ist anzuwenden. Abs. 6 erster Satz ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass bezüglich der Erhöhung der Dienstzulage um bis zu 15vH alle Merkmale 
heranzuziehen sind, die bei der Ermittlung der Dienstzulagen der Schulleitungen zu berücksichtigen 
wären. Abs. 6 zweiter Satz ist mit folgender Maßgabe anzuwenden: An die Stelle der für die Erhöhung 
der Dienstzulage erforderlichen Zahl von Klassen tritt die Zahl der Gruppen von jeweils 25 Schülerinnen 
und Schülern der jeweiligen Schule; bei der Berechnung der Zahl der Gruppen ist das Ergebnis der 
Division auf die nächste ganze Zahl aufzurunden; diese für jede Schule ermittelten Zahlen sind zu 
summieren; § 207n Abs. 3 letzter Satz BDG 1979 ist für die Ermittlung der Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler anzuwenden.“ 

2. Im § 57 wird nach Abs. 9 folgender Abs. 9a eingefügt: 

„(9a) Der Schulcluster-Leitung gemäß § 26d LDG 1984 gebührt eine Dienstzulage in der Höhe, wie 
sie gemäß § 106 Abs. 2 Z 9 LDG 1984 in Verbindung mit Abs. 2a vorgesehen ist, wobei Schulcluster mit 
mehr als 200 Schülerinnen und Schülern der Dienstzulagengruppe I sowie Schulcluster mit bis zu 
200 Schülerinnen und Schülern der Dienstzulagengruppe IV zugeordnet werden. Abs. 3 und 4 ist 
anzuwenden. Abs. 6 zweiter Satz ist mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

 1. An die Stelle der für die Erhöhung der Dienstzulage erforderlichen Zahl von Klassen tritt die 
Zahl der Gruppen von jeweils 6,5 Schülerinnen und Schülern der Sonderschule und von je 20 
Schülerinnen und Schülern der übrigen allgemein bildenden Pflichtschulen. 

 2. Bei der Berechnung der Zahl der Gruppen ist das Ergebnis der Division auf die nächste ganze 
Zahl aufzurunden; diese für jede Schule ermittelten Zahlen sind zu summieren. 

 3. § 207n Abs. 3 letzter Satz BDG 1979 gilt für die Ermittlung der Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler.“ 

3. § 57 Abs. 11 erster Satz lautet: 

„Die Dienstzulage einer Leiterin oder eines Leiters, deren oder dessen Funktion 

 1. gemäß § 207k BDG 1979 oder § 26a LDG 1984 jeweils in der bis 31. August 2018 geltenden 
Fassung, 

 2. gemäß § 26a LLDG 1985 oder 

 3. gemäß § 207i BDG 1979 oder § 26b Abs. 5 LDG 1984 

endet, gebührt im Ausmaß von 50 vH des niedrigsten für die jeweilige Verwendungsgruppe und 
Gehaltsstufe im Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 oder 4 vorgesehenen Betrages.“ 

4. Dem § 57 wird folgender Abs. 12 angefügt: 

„(12) Lehrpersonen, die auf eine leitende Funktion ernannt worden sind und deren leitende Funktion 
gemäß § 207n Abs. 11 BDG 1979 oder § 26c Abs. 12 LDG 1984 geendet hat, gebührt für die ersten sechs 
Jahre nach Beendigung dieser Funktion die Dienstzulage, die am Tag vor der Errichtung des 
Schulclusters gebührt hat, mit nachfolgenden Maßgaben: 

 1. Eine weitere Erhöhung gemäß Abs. 3 oder 4 findet nicht statt. 

 2. Die Dienstzulage reduziert sich 

 a) im vierten Jahr auf 90%, 

 b) im fünften Jahr auf 75% und 

 c) im sechsten Jahr auf 50%. 

 3. Der Anspruch endet vorzeitig zu dem Zeitpunkt, mit dem eine der folgenden Maßnahmen 
wirksam wird: 

 a) Ernennung auf eine Planstelle für leitende Funktionen im Schulwesen (§ 207 Abs. 2 
BDG 1979, §§ 26 und 26a LDG 1984) oder Betrauung mit einer solchen Funktion, 
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 b) Ernennung auf eine Planstelle eines Schul- oder Fachinspektors (§ 71) oder Betrauung mit 
einer solchen Funktion, 

 c) Betrauung der Lehrperson mit der Leitung einer Praxisschule gemäß § 22 Abs. 1 des 
Hochschulgesetzes 2005, 

 d) Überstellung in eine andere Besoldungsgruppe.“ 

5. In § 59 Abs. 1 wird nach dem Wort „Leitung“ die Wendung „eines Schulclusters oder“ eingefügt. 

6. In § 59c wird das Zitat „§ 9“ durch das Zitat „§ 9 Abs. 1“ ersetzt, erhält der bisherige Inhalt des § 59c 
die Absatzbezeichnung „(1)“ und werden folgende Abs. 2 bis 4 angefügt: 

„(2) Einer Lehrperson, die nach § 207n Abs. 7 BDG 1979 oder nach § 207n Abs. 8 BDG 1979 in 
Verbindung mit § 207p Abs. 1 BDG 1979 mit der Administration betraut ist, gebührt eine Dienstzulage in 
der Höhe, die sich aus Abs. 1 ergibt, wenn die Einrechnung für diese Tätigkeit mindestens 6,3 
Werteinheiten beträgt und die Zuordnung zu einer Schule mit mindestens zwölf Klassen erfolgt. 

(3) Ist in den Fällen des Abs. 2 eine Lehrperson durch die Schulcluster-Leitung laut 
Organisationsplan mit der Administration mehrerer Schulen betraut, so sind für die Gebührlichkeit und 
die Höhe der Dienstzulage die Klassen der Schulen zusammenzuzählen. Bei der Betrauung mehrerer 
Lehrpersonen mit der Administration gebührt die Dienstzulage in dem Ausmaß, das dem Anteil an der 
Verwendung in der Administration entspricht. 

(4) Der Bereichsleitung gemäß § 207p Abs. 2 BDG 1979 gebührt eine Dienstzulage in der Höhe, wie 
sie gemäß § 57 Abs. 2 lit. b in Verbindung mit Abs. 2a für die Dienstzulagengruppe V in der jeweiligen 
Dienstzulagenstufe vorgesehen ist. § 57 Abs. 3 und 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Zeit der 
Ausübung der Funktion Bereichsleitung Zeiten der Ausübung der dort genannten Funktionen 
gleichzuhalten sind. In den Fällen des § 207n Abs. 11 letzter Satz BDG 1979 gebührt keine Dienstzulage 
für die Bereichsleitung. Dienstzulagen für leitende Funktionen und für Funktionen im Schulcluster 
gebühren nur in dem Ausmaß, in dem sie die gemäß § 57 Abs. 12 gebührende Dienstzulage übersteigen. 
Die vorstehenden Sätze finden auf die Bereichsleitung gemäß § 26e LDG 1984 mit der Maßgabe 
Anwendung, dass an die Stelle der in § 57 Abs. 2 lit. b für die Dienstzulagengruppe V vorgesehenen 
Dienstzulagen die in § 106 Abs. 2 Z 9 LDG 1984 für die Dienstzulagengruppe VI vorgesehenen 
Dienstzulagen treten.“ 

7. Im § 61b wird nach Abs. 3 folgender Abs. 4 eingefügt: 

„(4) Abweichend von Abs. 1 und 2 gebührt einer Lehrperson, der von der Schulleitung im Rahmen 
der der Schule zugewiesenen Ressourcen die Verwaltung eines Kustodiates oder die Erbringung einer 
Nebenleistung übertragen wird, eine Vergütung 

 1. wenn das Kustodiat oder die Nebenleistung von der Schulleitung mit einer Wochenstunde der 
Lehrverpflichtungsgruppe II bewertet ist, 

 a) in der Höhe von 156,0 € für Lehrpersonen der Verwendungsgruppen L 1 und L PA, 

 b) in der Höhe von 132,4 € für Lehrpersonen der übrigen Verwendungsgruppen; 

 2. wenn das Kustodiat oder die Nebenleistung von der Schulleitung mit einer halben Wochenstunde 
der Lehrverpflichtungsgruppe II bewertet ist, 

 a) in der Höhe von 78,0 € für Lehrpersonen der Verwendungsgruppen L 1 und L PA, 

 b) in der Höhe von 66,2 € für Lehrpersonen der übrigen Verwendungsgruppen.“ 

8. In § 61b Abs. 5 wird das Zitat „Absätze 1 bis 3“ durch das Zitat „Absätze 1 bis 4“ ersetzt. 

9. In § 61b Abs. 6 wird das Zitat „nach Abs. 1 oder 2 oder auf Grund einer Verordnung gemäß Abs. 3“ 
durch das Zitat „nach Abs. 1, 2 oder 4 oder auf Grund einer Verordnung gemäß Abs. 3“ ersetzt. 

10. § 61d samt Überschrift lautet: 

„Vergütung für die Verwaltung von Kustodiaten bei Lehrpersonen an Berufsschulen 

§ 61d. (1) Einer Lehrperson an Berufsschulen, der von der Schulleitung im Rahmen der der Schule 
zugewiesenen Ressourcen die Verwaltung einer Sammlung, einer Lehrwerkstätte oder einer 
Laboratoriumseinrichtung (Kustodiat) übertragen wird, gebührt in den Monaten September bis Juni eine 
monatliche Vergütung in Höhe 

 1. von 108,8 €, wenn es sich um eine Lehrwerkstätte oder in Lehrberufen ohne Lehrwerkstätte um 
eine Laboratoriumseinrichtung handelt, 

 2. von 54,4 € in den übrigen Fällen. 
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Kustodiate im Sinne der Z 1 sind mit einer Wochenstunde einer Lehrverpflichtung von 
23 Wochenstunden, Kustodiate im Sinne der Z 2 mit einer halben Wochenstunde einer Lehrverpflichtung 
von 23 Wochenstunden bewertet. Einer Lehrperson dürfen auch mehrere Kustodiate übertragen werden. 

(2) Wird während eines Monats eine andere Lehrperson mit Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 betraut, 
ist die Vergütung für diesen Monat unter den betreffenden Lehrpersonen entsprechend der Dauer der 
Betrauung aufzuteilen. Für Kalendermonate, in denen diese Tätigkeit nicht ausgeübt wird, entfällt die 
Vergütung zur Gänze. 

(3) Bei Schulen mit einem gemäß Schulzeitgesetz abweichenden Ablauf des Unterrichtsjahres 
gebührt die Vergütung nach Abs. 1 beginnend mit dem ersten Monat des betreffenden Unterrichtsjahres, 
höchstens aber zehnmal pro Schuljahr. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter einer Berufsschule darf ab dem Schuljahr 2018/19 im Rahmen der 
von der landesgesetzlich zuständigen Behörde zugeteilten Ressourcen und höchstens bis zur Gesamtzahl 
der in Anlage 5 Ziffer 6 in der bis 31. August 2018 geltenden Fassung an Berufsschulen vorgesehenen 
und eingerichteten Kustodiate einzelnen Lehrpersonen Kustodiate übertragen (Abs. 1).“ 

11. Dem § 175 wird folgender Abs. 88 angefügt: 

„(88) § 57 Abs. 9, 9a, 11 und 12, § 59 Abs. 1, § 59c, § 61b Abs. 4, 5 und 6, § 61d samt Überschrift, 
sowie der Entfall der Anlage 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten mit 
1. September 2018 in Kraft.“ 

12. Anlage 5 entfällt. 

Artikel 3 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948 – VBG, BGBl. Nr. 86/1948, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 119/2016, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der § 43a betreffende Zeile folgende Zeile eingefügt: 
„§ 43b. Schulcluster und Schulcluster-Leitung“ 

2. Im Inhaltsverzeichnis lautet die § 46b betreffende Zeile: 
§ 46b. Dienstzulage für Schulcluster-Leitung und Schulleitung 

3. § 29b Abs. 2 Z 2 entfällt. 

4. § 37a Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

„Auf dieses Verfahren sind die §§ 203 bis 203f, § 203h und § 207m BDG 1979 sinngemäß anzuwenden; 
an die Stelle der Dienstbehörde tritt die Personalstelle.“ 

5. Im § 38a Abs. 3 wird das Wort „der“ durch die Wortfolge „eines oder mehrerer“ ersetzt und entfällt das 
Wort „aufeinanderfolgend“. 

6. Im § 40a wird nach Abs. 15 folgender Abs. 15a eingefügt: 

„(15a) Die Tätigkeit der Vertragslehrperson, die im Schulcluster mit pädagogisch-didaktischen 
Projekten und Projekten der Unterrichtsorganisation und Schulentwicklung betraut ist, ist – soweit dafür 
nicht eine andere Form der Abgeltung oder Berücksichtigung im Rahmen der dienstlichen Pflichten 
vorgesehen ist – der Unterrichtserteilung in dem Ausmaß gleichzuhalten, die sich aus der Zuweisung 
gemäß § 207n Abs. 5 Z 3 BDG 1979 ergibt, wobei jeder Werteinheit 1,1 Wochenstunden entsprechen.“ 

7. Im § 40a werden nach Abs. 18 folgende Abs. 18a bis 18c eingefügt: 

„(18a) Bei Ausübung der Funktion Administration im Schulcluster (§ 207n Abs. 7 und 8 BDG 1979) 
vermindert sich die Verpflichtung gemäß Abs. 3 zweiter Satz in dem Ausmaß, das sich aus § 9 Abs. 1 
BLVG und der Zuweisung gemäß § 207n Abs. 8 Z 2 BDG 1979 ergibt, wobei jeder Werteinheit 
1,1 Wochenstunden im Sinne des Abs. 3 zweiter Satz und 0,1 Wochenstunden im Sinne des Abs. 3 dritter 
Satz entsprechen. 

(18b) Bei Ausübung der Funktion Bereichsleitung (§ 207n Abs. 4 BDG 1979) vermindert sich die 
Verpflichtung gemäß Abs. 3 zweiter Satz in dem Ausmaß, das sich aus der Zuweisung gemäß § 207n 
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Abs. 4 BDG 1979 ergibt, wobei jeder Werteinheit 1,1 Wochenstunden im Sinne des Abs. 3 zweiter Satz 
und 0,1 Wochenstunden im Sinne des Abs. 3 dritter Satz entsprechen. 

(18c) Die Verminderung der Unterrichtungsverpflichtung der Vertragslehrperson, die nach 
Beendigung der leitenden Funktion gemäß § 43b Abs. 1 die Schulcluster-Leitung in ihrem gesamten 
Aufgabenbereich unterstützt, beträgt im ersten Jahr nach der Beendigung 100%, im zweiten Jahr nach der 
Beendigung 70% und im dritten Jahr nach der Beendigung 50% des Ausmaßes, das der Minderung der 
Unterrichtsverpflichtung unmittelbar vor der Beendigung der leitenden Funktion entspricht.“ 

8. § 43a Abs. 1 lautet: 

„(1) Leitende Funktionen sind die einer 

 1. Schulcluster-Leitung, 

 2. Schulleitung im Sinne des Abs. 2 erster Satz an Schulen, die nicht zu einem Schulcluster 
zusammengefasst sind, 

 3. Abteilungsvorstehung und Fachvorstehung.“ 

9. Nach § 43a wird folgender § 43b samt Überschrift eingefügt: 

„Schulcluster und Schulcluster-Leitung 

§ 43b. (1) Mit dem Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters endet an den Schulen im Schulcluster 
(§ 207n BDG 1979) die Funktion Schulleitung; diese Funktion ist nicht nachzubesetzen; § 207i Abs. 2 
und 3 BDG 1979 ist sinngemäß anzuwenden; weiters enden Betrauungen mit der Schulleitung und 
Betrauungen gemäß § 43a Abs. 2 zweiter Satz. Für das erste Schuljahr ab dem Zeitpunkt der Errichtung 
des Schulclusters ist jeweils die bisherige Vertragslehrperson in der Funktion Schulleitung mit der 
Funktion Bereichsleitung betraut. Für die Schule, an welcher die Schulcluster-Leitung eingerichtet ist, ist 
keine Bereichsleitung vorzusehen. 

(2) Wird eine Vertragslehrperson zur Schulcluster-Leiterin oder zum Schulcluster-Leiter bestellt, 
sind auf sie, soweit in den nachstehenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist, die Bestimmungen über 
die Schulleitung anzuwenden. 

(3) Sofern einem Schulcluster überwiegend Schulen gemäß dem Minderheiten-Schulgesetz für 
Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, sowie dem Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland, BGBl. 
Nr. 641/1994, angehören, kommen nur Bewerberinnen und Bewerber in Betracht, die die Befähigung zur 
Erteilung des Unterrichts in der entsprechenden Minderheitensprache aufweisen. In den übrigen Fällen 
müssen Bewerberinnen und Bewerber über Kenntnisse in der Minderheitensprache verfügen. 

(4) Der Schulcluster-Leitung obliegt die Leitung des Schulclusters in pädagogischer, in rechtlich-
organisatorisch-administrativer, in personeller und in wirtschaftlicher Hinsicht sowie die Vertretung der 
im Schulcluster zusammengefassten Schulen nach außen. Die Schulcluster-Leitung hat alle ihr aus dem 
Schul- und Dienstrecht zukommenden Aufgaben und die sonstigen sich aus der Leitungsfunktion 
ergebenden Aufgaben umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen. Sie hat die Besetzung der Schulcluster-
Administration und der Bereichsleitungen in geeigneter Weise schulclusterintern bekannt zu machen. 

(5) Die Bereichsleitung beinhaltet die im § 55d Schulunterrichtsgesetz – SchUG, BGBl. 
Nr. 476/1986, umschriebenen Aufgaben; bei den Aufgaben gemäß § 55d Z 3 SchUG kommt ihr 
Vorgesetztenfunktion gegenüber den Lehrpersonen an der Schule zu. Die Schulcluster-Leitung hat im 
Rahmen der Lehrfächerverteilung die Zuweisungen gemäß § 207n Abs. 4, 5 und 8 BDG 1979 
vorzunehmen. 

(6) Die Unterrichtsverpflichtung der Vertragslehrperson in der Funktion Schulcluster-Leitung 
vermindert sich nach Maßgabe der Zuweisung gemäß § 207n Abs. 5 Z 1 BDG 1979, wobei jeder 
Werteinheit 1,1 Wochenstunden im Sinne des § 40a Abs. 3 zweiter Satz und 0,1 Wochenstunden im 
Sinne des § 40a Abs. 3 dritter Satz entsprechen. 

(7) Dienststelle ist der Schulcluster. Im reisegebührenrechtlichen Sinn gilt jedoch jene Schule als 
Dienststelle, an der die Lehrperson überwiegend verwendet wird. Für das aktive und passive Wahlrecht 
zum zuständigen Fachausschuss sowie zum zuständigen Zentralausschuss gelten die Schulen als 
Dienststellen, an welchen die Lehrperson verwendet wird.“ 

10. In § 44 Abs. 1 entfällt die Wendung „anstelle der §§ 207h bis 207k BDG 1979“. 

11. In § 44 Abs. 2 wird das Wort „sechsjährige“ durch das Wort „fünfjährige“ und die Wendung „des 
Hochschullehrganges Schulmanagement: Professionell führen – Nachhaltig entwickeln im Umfang von 
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90 ECTS“ durch die Wendung „des ersten Teiles (20 ECTS) des Hochschullehrgangs „Schulen 
professionell führen““ ersetzt. 

12. Im § 44 Abs. 3 werden nach dem ersten Satz folgende Bestimmungen eingefügt: 

„Die Vertragslehrperson in der Funktion Schulleitung ist verpflichtet, binnen vier Jahren und sechs 
Monaten den Hochschullehrgang „Schulen professionell führen“ im Gesamtumfang von 60 ECTS 
erfolgreich zu absolvieren. Auf diesen Hochschullehrgang können Ausbildungen oder Lehrgänge 
angerechnet werden, soweit sie gleichwertig sind und dies im Hinblick auf die Ziele des 
Hochschullehrgangs „Schulen professionell führen“ zweckmäßig ist; auch die gänzliche Anrechnung ist 
zulässig.“ 

13. § 44 Abs. 5 lautet: 

„(5) Die Personalstelle kann die Vertragslehrperson in der Funktion Schulleitung bei 
Nichtbewährung nach Befassung des zuständigen Personalvertretungsorganes gemäß § 9 Abs. 3 lit. a 
Bundes-Personalvertretungsgesetz (PVG), BGBl. Nr. 133/1967, von der Leitungsfunktion abberufen.“ 

14. Im § 46a werden nach Abs. 11 folgende Abs. 11a und 11b eingefügt: 

„(11a) Einer Vertragslehrperson, die nach § 40a Abs. 18a mit der Funktion Administration im 
Schulcluster betraut ist, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 

 1. im Fall einer Zuweisung von zehn bis unter 15 Werteinheiten (12,000 bis 17,999 
Wochenstunden): 341,5 €,  

 2. im Fall einer Zuweisung von 15 bis unter 20 Werteinheiten (18,000 bis 23,999 Wochenstunden): 
511,4 € und  

 3. im Fall einer Zuweisung von 20 Werteinheiten (24,000 Wochenstunden): 614,1 €. 

(11b) Einer Vertragslehrperson, die nach § 40a Abs. 18b mit der Funktion Bereichsleitung betraut 
ist, gebührt eine Dienstzulage nach Maßgabe des Abs. 10. In den Fällen des § 43b Abs. 1 gebührt keine 
Dienstzulage für die Bereichsleitung. Dienstzulagen für leitende Funktionen und für Funktionen im 
Schulcluster gebühren nur in dem Ausmaß, in dem sie die gemäß § 46b Abs. 5 gebührende Dienstzulage 
übersteigen.“ 

15. In § 46a Abs. 12 wird das Zitat „Abs. 10 und 11“durch das Zitat „Abs. 10, 11, 11a und 11b“ersetzt. 

16. Die Überschrift zu § 46b lautet: 

„Dienstzulage für Schulcluster-Leitung und Schulleitung“ 

17. § 46b Abs. 1 lautet: 

„(1) Vertragslehrpersonen, die zur Schulcluster-Leiterin oder zum Schulcluster-Leiter, zur 
Schulleiterin oder zum Schulleiter bestellt oder mit der Schulcluster-Leitung oder mit der Schulleitung 
(§ 43a Abs. 2 erster Satz) provisorisch betraut sind, gebührt eine Dienstzulage.“ 

18. Dem § 46b wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Vertragslehrpersonen, die gemäß § 37a zur Schulleiterin oder zum Schulleiter bestellt worden 
sind und deren Schulleitungsfunktion gemäß § 43b Abs. 1 geendet hat, gebührt für die ersten sechs Jahre 
nach Beendigung der Funktion nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine Dienstzulage in Höhe 
des für sie im Abs. 3 oder im § 46a Abs. 10 vorgesehenen Betrages: 

 1. Eine Erhöhung aufgrund der Funktionsdauer findet nicht statt. 

 2. Die Dienstzulage reduziert sich 

 a) im vierten Jahr auf 90%, 

 b) im fünften Jahr auf 75% und im 

 c) im sechsten Jahr auf 50%. 

 3. Der Anspruch endet vorzeitig zu dem Zeitpunkt, mit dem eine der folgenden Maßnahmen 
wirksam wird: 

 a) Bestellung in eine leitende Funktion im Sinne des § 43a Abs. 1 oder Betrauung mit einer 
solchen Funktion, 

 b) Betrauung mit einer Schulaufsichtsfunktion, 

 c) Betrauung der Lehrperson mit der Leitung einer Praxisschule gemäß § 22 Abs. 1 des 
Hochschulgesetzes 2005, 

 d) Überstellung in eine andere Entlohnungsgruppe.“ 
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19. In § 90a Abs. 1 wird das Zitat „§§ 203 bis 203l und 207 bis 207m BDG 1979“ durch das Zitat 
„§§ 203 bis 203f, § 203h und 207 bis 207p BDG 1979“ ersetzt. 

20. In § 90a Abs. 2 wird das Zitat „§§ 203h bis 203l BDG 1979“ durch das Zitat „§ 203h BDG 1979“ 
ersetzt. 

21. In § 90m Abs. 1 Z 1 und § 91f wird das Wort „Landesschulratsbereiches“ durch die Wendung 
„Bereiches der Bildungsdirektion“ ersetzt. 

22. In § 91b Abs. 2 erhalten die Bezeichnungen Z 1 bis 4 die Bezeichnungen Z 2 bis 5 und wird vor der 
Z 2 folgende Z 1 eingefügt: 

 „1. für die Leiterin oder den Leiter eines Schulclusters die Verwendungsbezeichnung Schulcluster-
Leiterin oder Schulcluster-Leiter,“ 

23. Dem § 100 wird folgender Abs. 78 angefügt: 

„(78) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in Kraft: 

 1. § 37a Abs. 1 und § 90a Abs. 1 und 2 mit 1. Jänner 2018. 

 2. Das Inhaltsverzeichnis, § 38a Abs. 3, § 40a Abs. 15a, Abs. 18a bis 18c, § 43a Abs. 1, § 43b samt 
Überschrift, § 44 Abs. 1, 2, 3 und 5, § 46a Abs. 11a, 11b und 12, § 46b Abs. 1 und 5 samt 
Überschrift, § 91b Abs. 2 mit 1. September 2018. 

 3. Der Entfall der Z 2 des § 29b, § 90m Abs. 1 Z 1, § 91f die Anlage 3 zu § 40a mit 1. Jänner 
2019.“ 

24. In Anlage 3 zu § 40a entfällt in Z 1 der Klammerausdruck und wird in Z 2 das Zitat „§ 18 Bundes-
Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962“ durch das Zitat „§ 6 des Bundesgesetzes über die Einrichtung 
von Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz – BD-EG), BGBl. I 
Nr. xxx/xxxx“ ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes 

Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, BGBl. Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 211/2013, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

„§ 2a. Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Schulcluster-Leitung vermindert sich nach Maßgabe 
der Zuweisung gemäß § 207n Abs. 5 Z 1 BDG 1979.“ 

2. In § 7 Abs. 2 wird in der Z 1 die Wendung „der Landesschulräte“ durch die Wendung „der 
Bildungsdirektionen“ und in der Z 2 die Wendung „einem Landesschulrat“ durch die Wendung „einer 
Bildungsdirektion“ sowie die Wendung „im betreffenden Landesschulrat“ durch die Wendung „in der 
betreffenden Bildungsdirektion“ ersetzt. 

3. Im § 9 werden nach Abs. 1 folgende Absätze eingefügt: 

„(1a) Die Tätigkeit der Lehrperson, die mit der Funktion verwaltungsmäßige Unterstützung der 
Schulcluster-Leitung betraut ist (Schulcluster-Administration, § 207p Abs. 1), wird mit jener Zahl von 
Werteinheiten in die Lehrverpflichtung eingerechnet, die der Zuweisung im Sinne des § 207n Abs. 8 Z 2 
BDG 1979 entspricht. 

(1b) Die Tätigkeit der Lehrperson, die (abgesehen von den Fällen des § 207n Abs. 11 letzter Satz 
BDG 1979) mit der Funktion Bereichsleitung betraut ist, wird nach Maßgabe der Zuweisung im Sinne des 
§ 207n Abs. 4 BDG 1979 im Ausmaß von zwei bis 14 Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III 
eingerechnet. 

(1c) Die Tätigkeit der Lehrperson, die nach Beendigung der leitenden Funktion gemäß § 207n 
Abs. 11 BDG 1979 die Schulcluster-Leitung in ihrem gesamten Aufgabenbereich unterstützt (§ 207p 
Abs. 2 letzter Satz BDG 1979), ist im ersten Jahr nach der Beendigung mit 100%, im zweiten Jahr nach 
der Beendigung mit 70% und im dritten Jahr nach der Beendigung mit 50% der Zahl von Werteinheiten 
in die Lehrverpflichtung einzurechnen, die der Minderung der Unterrichtsverpflichtung gemäß § 3 
unmittelbar vor der Beendigung der leitenden Funktion entspricht. Eine Zuweisung für die Funktion 
Bereichsleitung gemäß Abs. 1b ist auf das Ausmaß der Einrechnung gemäß erstem Satz anzurechnen. 
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(1d) Die Tätigkeit der Lehrperson, die im Schulcluster mit pädagogisch-didaktischen Projekten und 
Projekten der Unterrichtsorganisation und Schulentwicklung betraut ist, ist – soweit dafür nicht eine 
andere Form der Abgeltung oder Berücksichtigung im Rahmen der dienstlichen Pflichten vorgesehen ist – 
mit jener Zahl von Werteinheiten in die Lehrverpflichtung einzurechnen, die der Zuweisung gemäß 
§ 207n Abs. 5 Z 3 BDG 1979 entspricht.“ 

4. Dem § 15 wird folgender Abs. 30 angefügt: 

„(30) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in Kraft: 

 1. § 2a sowie § 9 Abs. 1a bis 1d mit 1. September 2018. 

 2. § 7 Abs. 2 Z 1 und Z 2 mit 1. Jänner 2019.“ 

Artikel 5 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz – LDG 1984, BGBl. Nr. 302/1984, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2016, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 6 entfällt. 

2. Nach § 4 werden folgende §§ 4a und 4b samt Überschriften eingefügt: 

„Ausschreibungspflicht 

§ 4a. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle hat, soweit nicht eine Besetzung mit einer im 
Dienststand stehenden Landeslehrperson in Aussicht genommen ist, ein Ausschreibungs- und 
Bewerbungsverfahren voranzugehen. 

(2) Die Schulleitung ist von einer in Aussicht genommenen Besetzung der Planstelle mit einer im 
Dienststand stehenden Landeslehrperson in Kenntnis zu setzen. Sie hat das Recht, sich begründet gegen 
die in Aussicht genommene Maßnahme auszusprechen. Nimmt die Dienstbehörde die Maßnahme 
dennoch vor, so ist diese gegenüber der Schulleitung zu begründen. 

(3) Die Ausschreibung hat zu enthalten: 

 1. die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben (insbesondere den Unterrichtsgegenstand oder 
die Unterrichtsgegenstände), 

 2. die Ernennungserfordernisse, 

 3. den Dienstort, 

 4. die Schule oder die Schulen (den Schulcluster), 

 5. die Bewerbungsfrist und 

 6. die Einreichungsstelle für die Bewerbungsgesuche. 

(4) Die ausschreibende Stelle kann vorsehen, dass Bewerbungen ausschließlich online auf einer 
Bewerbungsplattform einzubringen sind. 

(5) Die Bewerbungsgesuche haben sich auf eine oder auf mehrere in der Ausschreibung angeführte 
Planstellen zu beziehen und sind innerhalb der Bewerbungsfrist bei der in der Ausschreibung 
bezeichneten Stelle einzureichen. 

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

§ 4b. (1) Für die Aufnahme als Landeslehrpersonen sind ausschließlich Bewerberinnen oder 
Bewerber mit gültiger Bewerbung heranzuziehen. 

(2) Die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die vorgesehene Verwendung richtet sich 
nach der entsprechenden Ausbildung und allenfalls in der Ausschreibung angeführten zusätzlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten sowie sonstigen aufgewiesenen einschlägigen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Erfahrungen. 

(3) Die Schulleitung hat bezüglich der an der Schule zu besetzenden Planstellen innerhalb der von 
der Bildungsdirektion gesetzten Frist eine begründete Auswahl aus den (auch) für ihre Schule wirksamen 
Bewerbungen zu treffen. Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber sind im Hinblick auf ihre 
Eignung zu reihen. Bei konkurrierenden Anforderungen hat die Bildungsdirektion eine Entscheidung zu 
treffen. 
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(4) Bei Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses kann die Bildungsdirektion eine nicht der 
Auswahlentscheidung der Schulleitung entsprechende Zuweisung vornehmen. Beabsichtigt die 
Bildungsdirektion der Auswahlentscheidung der Schulleitung nicht zu entsprechen, so hat diese das 
Recht, sich begründet gegen die in Aussicht genommene Zuweisung einer Bewerberin oder eines 
Bewerbers auszusprechen. Nimmt die Bildungsdirektion die Zuweisung dennoch vor, so ist sie gegenüber 
der Schulleitung zu begründen.“ 

3. In § 15 Abs. 8 Z 1 entfällt die Wendung „Amtsführender Präsident des Landesschulrates 
(Stadtschulrates für Wien),“. 

4. In § 22 Abs. 1 erhalten die bisherigen Z 2 und Z 3 die Bezeichnungen „3.“ und „4.“ und wird nach Z 1 
nachfolgende Z 2 eingefügt: 

 „2. für die an der Bildungsdirektion wahrzunehmende Koordination sonderpädagogischer 
Maßnahmen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemein bildenden Schulen, 
einschließlich der Betreuung von für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzlich 
eingesetzten Lehrpersonen,“ 

5. In § 22 wird nach Abs. 4a folgender Abs. 4b eingefügt: 

„(4b) Bei einer Mitverwendung gemäß Abs. 1 zweiter Satz Z 2 sind je 5% der Vollbeschäftigung 80 
Arbeitsstunden für die Diensteinteilung an der Bildungsdirektion zu berücksichtigen. Eine Heranziehung 
zu einer bis zu dreiwöchigen Vorbereitungszeit außerhalb des Unterrichtsjahres ist zulässig.“ 

6. Die Überschrift zu § 26 lautet: 

„Ausschreibung und Besetzung von Leitungsfunktionen“ 

7. In § 26 Abs. 1 entfällt der Einschub „- ausgenommen im Falle des Diensttausches (§ 20) von Inhabern 
solcher Stellen oder im Falle von Betrauungen gemäß § 27 Abs. 2 letzter Satz –“ und wird dem ersten 
Satz nachfolgender Satz angefügt: 

„Ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren ist jedoch nicht durchzuführen, wenn die Schule nicht 
mindestens zehn Vollbeschäftigtenäquivalente (§ 8 Abs. 17 Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 – 
LVG, BGBl. Nr. 172/1966) aufweist oder die Stelle im Falle des Diensttausches (§ 20) von Inhaberinnen 
oder Inhabern solcher Stellen besetzt wird.“ 

8. In § 26 Abs. 2 wird die Zahl „sechs“ durch die Zahl „drei“ ersetzt und folgender Satz angefügt: 

„Die Ausschreibung der Planstelle einer Direktorin oder eines Direktors kann für einen Zeitraum von 
insgesamt zwei Jahren aufgeschoben werden, wenn die Einbeziehung der Schule in einen Schulcluster in 
Aussicht genommen ist.“ 

9. § 26 Abs. 4 bis 8 lautet: 

„ (4) Die Ausschreibung hat 

 1. die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben, 

 2. die Ernennungserfordernisse, 

 3. den Hinweis auf das Erfordernis des Abs. 6 Z 2, 

 4. den Hinweis, dass in der Bewerbung die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, die 
Führungs- und Managementkompetenzen sowie die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen 
für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von Gender- und Diversity-Aspekten 
darzustellen sind, 

 5. den Dienstort, 

 6. die Schule oder die Schulen (den Schulcluster), 

 7. die Bewerbungsfrist und 

 8. die Einreichungsstelle für die Bewerbungsgesuche 

zu enthalten. Wenn es sich für die Erfüllung der Aufgaben des Arbeitsplatzes als erforderlich erweist, 
sind in der Ausschreibung zusätzliche fachspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten anzuführen. 

(5) Die Bewerberinnen oder Bewerber haben in der Bewerbung 

 1. ihre persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 

 2. ihre Führungs- und Managementkompetenzen sowie 

 3. ihre Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung 
von Gender- und Diversity-Aspekten 
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darzustellen. Die Bewerberinnen oder Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren durch eine 
Begutachtungskommission zu unterziehen. 

(6) Für die Auswahl kommen nur Bewerberinnen oder Bewerber in Betracht, die 

 1. die Ernennungserfordernisse erfüllen, 

 2. eine mindestens fünfjährige erfolgreiche Lehrpraxis an einer Schule oder mehreren Schulen, 
deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG, BGBl. Nr. 242/1962, im 
Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/1974, oder im Land- und forstwirtschaftlichen 
Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966, geregelt ist, oder einer vergleichbaren Schule in einem 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der Türkischen Republik oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft aufweisen, 

 3. in der Bewerbung ihre Eignung, Kompetenzen und Vorstellungen im Sinne des Abs. 5 dargelegt 
haben und 

 4. über die erforderliche persönliche, fachliche und pädagogische Eignung sowie die erforderlichen 
Führungs- und Managementkompetenzen verfügen. 

(7) Erfüllen mehrere Bewerberinnen und Bewerber die in Abs. 6 angeführten Erfordernisse, so ist für 
die Besetzung der Planstelle jene Bewerberin oder jener Bewerber heranzuziehen, welche oder welcher 
den Auswahlkriterien im höchstem Ausmaß entspricht. 

(8) Soweit in diesem Bundesgesetz sowie im LVG zur Professionalisierung der Schulleitung 
(Schulcluster-Leitung) die erfolgreiche Absolvierung eines Hochschullehrganges vorgesehen ist, ersetzt 
die fünfjährige erfolgreiche Ausübung der Funktion Schulleitung 30 ECTS des Hochschullehrganges.“ 

10. § 26 Abs. 6 Z 2 lautet: 

 „2. eine mindestens fünfjährige erfolgreiche Lehrpraxis an einer Schule oder mehreren Schulen, 
deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG, BGBl. Nr. 242/1962, im 
Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/1974, oder im Land- und forstwirtschaftlichen 
Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966, geregelt ist, oder einer vergleichbaren Schule in einem 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der Türkischen Republik oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft aufweisen sowie den ersten Teil (20 ECTS) des 
Hochschullehrgangs „Schulen professionell führen“ oder eine inhaltlich gleichwertige 
Ausbildung erfolgreich absolviert haben,“ 

11. § 26a samt Überschrift lautet: 

„Begutachtungskommission und Auswahlverfahren 

(1) Die Begutachtungskommission ist bei der Bildungsdirektion einzurichten. 

(2) Der Begutachtungskommission gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 

 1. die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor oder eine von ihr oder ihm zu bestellende 
fachlich geeignete Vertretung, 

 2. ein von der Bildungsdirektorin oder vom Bildungsdirektor zu bestellendes Schulaufsichtsorgan, 

 3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des zuständigen Zentralausschusses sowie 

 4. ein von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu entsendendes Mitglied. 

(3) Der Begutachtungskommission gehören als Mitglieder mit beratender Stimme an: 

 1. eine Expertin oder ein Experte jener Einrichtung, die das Assessment gemäß Abs. 7 durchführt 
(Personalberaterin oder Personalberater), 

 2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern aus dem Schulgemeinschaftsausschuss oder dem 
Schulforum der betroffenen Schule, 

 3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des zuständigen Schulerhalters (Schulerhalterverbandes) 
sowie 

 4. die zuständige Gleichbehandlungsbeauftragte oder der zuständige Gleichbehandlungsbeauftragte. 

(4) Die Mitglieder der Begutachtungskommission sind in Ausübung ihres Amtes selbstständig und 
unabhängig. Sie sind über alle ihnen aus ihrer Tätigkeit im Rahmen der Begutachtungskommission 
bekannt gewordenen Tatsachen zur Verschwiegenheit verpflichtet. Bedienstete, die außer Dienst gestellt 
worden sind, und Bedienstete, gegen die ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist, dürfen in der 
Begutachtungskommission nicht tätig sein. 

(5) Den Vorsitz in der Begutachtungskommission führt das Mitglied gemäß Abs. 2 Z 1. 

300/ME XXV. GP - Ministerialentwurf - Gesetzestext 17 von 28

www.parlament.gv.at



  18 von 28 

 

(6) Zur Beschlussfähigkeit der Begutachtungskommission ist die Anwesenheit aller 
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Sind zu einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht alle 
stimmberechtigten Mitglieder erschienen, so hat der Vorsitz eine neuerliche Sitzung einzuberufen. Auf 
dieser und auf den folgenden Sitzungen ist die Begutachtungskommission auch dann beschlussfähig, 
wenn außer dem Vorsitz lediglich ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. Die 
Begutachtungskommission hat ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit zu fassen; bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Vorsitz. 

(7) Die Begutachtungskommission hat die eingelangten Bewerbungen zu prüfen und Bewerberinnen 
und Bewerber, die nicht alle festgelegten Erfordernisse erfüllen, als „nicht geeignet“ aus dem weiteren 
Verfahren auszuscheiden. Die alle Erfordernisse erfüllenden Bewerberinnen und Bewerber sind einer 
qualifizierten Einrichtung im Rahmen eines Assessments zur Beurteilung ihrer Führungs- und 
Managementkompetenzen zuzuweisen, anschließend zu einer Anhörung vor die 
Begutachtungskommission zu laden und auf ihre Eignung zu überprüfen. Bezüglich der Bewerberinnen 
und Bewerber, die nach einem Ausschreibungs- und Bewerbungsfahren eine leitende Funktion durch 
Ernennung oder Bestellung erlangt haben, kann die Begutachtungskommission ein vereinfachtes 
Verfahren vorsehen, wenn dies zur Überprüfung der Eignung ausreichend ist. Hinsichtlich der als 
geeignet beurteilten Bewerberinnen und Bewerber hat die Begutachtungskommission jeweils festzulegen, 
ob die betreffende Bewerberin oder der betreffende Bewerber die Auswahlerfordernisse in „höchstem 
Ausmaß“, in „hohem Ausmaß“ oder in „geringerem Ausmaß“ erfüllt. Vom Vorsitz ist innerhalb von drei 
Monaten ein begründetes Gutachten bezüglich der Eignung der dem Anhörungsverfahren unterzogenen 
Bewerberinnen und Bewerber zu erstatten. 

(8) Die Auswahl bezüglich der Leitungsfunktionen an Pflichtschulen (Pflichtschulcluster) obliegt 
dem landesgesetzlich zuständigen Organ. Dieses ist bei seiner Auswahlentscheidung nicht an das 
Gutachten der Begutachtungskommission gebunden. 

(9) Die Bewerberin oder der Bewerber hat keinen Anspruch auf Verleihung der ausgeschriebenen 
Planstelle und es kommt ihr oder ihm im Auswahl- und Besetzungsverfahren keine Parteistellung zu. 

(10) Wird eine Bewerberin oder ein Bewerber auf die ausgeschriebene Leitungsfunktion ernannt, die 
oder der nach dem Gutachten der Begutachtungskommission eine geringere Eignung aufweist als 
wenigstens eine andere Mitbewerberin oder ein anderer Mitbewerber, so sind dem zuständigen 
Zentralausschuss auf dessen Verlangen die für die Ernennung maßgebenden Gründe mitzuteilen. 

(11) Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsordnung der Begutachtungskommission sind von 
der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung durch Verordnung (Geschäftsordnung) zu 
erlassen.“ 

12. Nach § 26a wird folgender § 26b samt Überschrift eingefügt: 

„Funktionsdauer 

§ 26b. (1) Ernennungen auf Planstellen für leitende Funktionen sind zunächst für einen Zeitraum von 
fünf Jahren wirksam. In diesen Zeitraum sind bis zu einem Höchstausmaß von zwei Jahren Zeiten 
einzurechnen, die bereits auf einer Planstelle für eine leitende Funktion oder auf Grund einer Betrauung 
mit einer solchen leitenden Funktion zurückgelegt worden sind. 

(2) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion ist verpflichtet, den Schulmanagementkurs 
– Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang binnen vier Jahren und sechs Monaten erfolgreich zu 
absolvieren. Der Zeitraum von vier Jahren und sechs Monaten verkürzt sich im Umfang der Einrechnung 
gemäß Abs. 1 zweiter Satz. 

(3) Eine neuerliche Ernennung ist zulässig, sofern die Verpflichtung gemäß Abs. 2 erfüllt ist. Die 
landesgesetzlich zuständige Behörde hat der zur Schulleiterin oder zum Schulleiter bestellten Lehrperson 
frühestens sechs und spätestens drei Monate vor Ablauf der Frist schriftlich mitzuteilen, ob sie neuerlich 
ernannt werden soll. Eine neuerliche Ernennung bedarf keines Ausschreibungs- und 
Besetzungsverfahrens; sie ist auf unbestimmte Zeit wirksam. 

(4) Wird von einer neuerlichen Ernennung abgesehen und verbleibt die Schulleiterin oder der 
Schulleiter im Dienststand, wird sie oder er auf eine Planstelle einer Lehrperson jener 
Verwendungsgruppe übergeleitet, der sie oder er als Schulleiterin oder Schulleiter angehört hat. Hatte die 
Schulleiterin oder der Schulleiter im betreffenden Dienstverhältnis zuvor keine andere Planstelle inne, 
wird sie oder er auf eine Planstelle einer Lehrperson ohne Leitungsfunktion in jener Verwendungsgruppe 
übergeleitet, der sie oder er als Schulleiterin oder Schulleiter angehört hat. In beiden Fällen richtet sich 
ihre oder seine Lehrverpflichtung nach ihrer oder seiner tatsächlichen Verwendung. 
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(5) Die zuständige Behörde kann die Schulleiterin oder den Schulleiter, die oder der sich auf ihrem 
oder seinem Arbeitsplatz nicht bewährt hat, nach vorheriger Befassung des zuständigen 
Personalvertretungsorganes gemäß § 9 Abs. 3 lit. a Bundes-Personalvertretungsgesetz (PVG), BGBl. 
Nr. 133/1967, von der Leitungsfunktion (vorzeitig) abberufen. 

(6) Endet die Funktion der Schulleiterin oder des Schulleiters gemäß Abs. 5 und verbleibt diese oder 
dieser im Dienststand, so ist sie oder er kraft Gesetzes auf jene Planstelle übergeleitet, die sie oder er 
zuletzt vor der Ernennung auf seine bisherige Planstelle ohne zeitliche Begrenzung innehatte. Hatte die 
Schulleiterin oder der Schulleiter im betreffenden Dienstverhältnis zuvor keine andere Planstelle inne, so 
ist sie oder er mit dem Ende der Funktion kraft Gesetzes auf eine Planstelle einer Lehrperson ohne 
Leitungsfunktion in jener Verwendungsgruppe übergeleitet, der sie oder er als Schulleiterin oder 
Schulleiter angehört hat. In beiden Fällen richtet sich die Lehrverpflichtung nach der tatsächlichen 
Verwendung. 

(7) Ferner endet die Innehabung der leitenden Funktion im Falle eines diesbezüglichen 
Disziplinarerkenntnisses, bei Privatschulen auch im Falle der Abberufung durch den Privatschulerhalter.“ 

13. § 26b Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist verpflichtet, binnen vier Jahren und sechs Monaten den 
Hochschullehrgang „Schulen professionell führen“ im Gesamtumfang von 60 ECTS erfolgreich zu 
absolvieren. Auf diesen können Ausbildungen oder Lehrgänge angerechnet werden, soweit sie 
gleichwertig sind und dies im Hinblick auf die Ziele des Hochschullehrgangs „Schulen professionell 
führen“ zweckmäßig ist. Auch die gänzliche Anrechnung ist zulässig. Der für die erfolgreiche Ablegung 
des Hochschullehrganges vorgesehene Zeitraum von vier Jahren und sechs Monaten verkürzt sich im 
Umfang der Einrechnung gemäß Abs. 1 zweiter Satz.“ 

14. Nach § 26b werden folgende §§ 26c bis 26e samt Überschriften eingefügt: 

„Schulcluster 

§ 26c. (1) Die zur Vernetzung der Bildungsangebote, zur Verbesserung der Leitungsstrukturen und 
zur Erzielung von Synergien zu einem Schulcluster zusammengefassten allgemein bildenden 
Pflichtschulen bleiben Schulen im schulrechtlichen Sinn. Dienststelle ist jedoch der Schulcluster. 

(2) Im Zuge der Errichtung eines Schulclusters ist festzulegen: 

 1. welche allgemein bildenden Pflichtschulen zu einem Schulcluster zusammengefasst werden, 

 2. welche Bezeichnung der Schulcluster trägt, 

 3. an welcher Schule die Schulcluster-Leitung eingerichtet wird, 

 4. zu welchem Zeitpunkt die Errichtung des Schulclusters wirksam wird. 

(3) Die Bildungsdirektion hat dem Schulcluster für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben 
(Schulcluster-Leitung, Bereichsleitung) Wochenstunden in folgendem Ausmaß zur Verfügung zu stellen: 

 1. Schulclustern mit bis zu 200 Schülerinnen und Schülern 12,00 Wochenstunden; 

 2. Schulclustern mit 201 bis zu 260 Schülerinnen und Schülern 28,50 Wochenstunden, abzüglich 
3,25 Wochenstunden je Gruppe von 200 Schülerinnen und Schülern; 

 3. Schulclustern mit mehr als 261 Schülerinnen und Schülern 

 a) 8,25 Wochenstunden je Schulcluster und 

 b) für die ersten 400 Schülerinnen und Schüler je Gruppe von 20 Schülerinnen und Schülern 1,5 
Wochenstunden und 

 c) für die 400 übersteigende Zahl von Schülerinnen und Schülern je Gruppe von 20 Schülerinnen 
und Schülern 0,75 Wochenstunden,  

 abzüglich 3,25 Wochenstunden je Gruppe von 200 Schülerinnen und Schülern. 

(4) Bei der Anwendung des Abs. 3 Z 2 und 3 ist jede Gruppe von 6,5 Schülerinnen und Schülern der 
Sonderschule oder angeschlossener Sonderschulklassen einer Gruppe von 20 Schülerinnen und Schülern 
gleich zu halten. 

(5) Die Ermittlung der sich gemäß Abs. 3 und 4 nach der Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
bemessenden Wochenstunden erfolgt für das jeweilige Schuljahr gemäß den Daten zum Stichtag der 
österreichischen Schulstatistik des vorangegangenen Schuljahres. Bei der Berechnung der Zahl der 
Gruppen ist das Ergebnis der Division auf die nächste ganze Zahl aufzurunden. 

(6) Für jede Gruppe von 200 Schülerinnen und Schülern sind jeweils 3,25 Wochenstunden für die 
Bereitstellung von Sekretariatspersonal an der Schule, an welcher die Schulcluster-Leitung eingerichtet 
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ist, zu binden. Für Schulcluster mit bis zu 200 Schülerinnen und Schülern sind 3,25 Wochenstunden für 
die Bereitstellung von Sekretariatspersonal zusätzlich zuzuweisen, wenn die Bildung eines mehr als 200 
Schülerinnen und Schüler umfassenden Schulclusters aufgrund der geografischen Gegebenheiten nicht 
möglich ist. 

(7) Die gemäß Abs. 3 Z 2 und 3 sowie Abs. 4 zur Verfügung gestellten Wochenstunden sind unter 
Bedachtnahme auf die wahrzunehmenden Aufgaben der Minderung der Unterrichtsverpflichtung der 
Bereichsleitung(en) im Rahmen der Bandbreiten 

 1. bei Schulclustern von 201 bis 700 Schülerinnen und Schülern mit einer bis vier Wochenstunden, 

 2. bei Schulclustern von 701 bis 1.500 Schülerinnen und Schülern mit fünf bis acht Wochenstunden 
und 

 3. bei Schulclustern von 1.501 bis 2.500 Schülerinnen und Schülern mit neun bis elf 
Wochenstunden 

zuzuweisen. 

(8) Die nach Zuweisung gemäß Abs. 7 verbleibenden Wochenstunden dürfen von der Schulcluster-
Leitung unter Bedachtnahme auf die wahrzunehmenden Aufgaben 

 1. der Minderung der Unterrichtsverpflichtung der Schulcluster-Leitung (§ 26d Abs. 6), 

 2. ab dem zweiten Jahr nach der Errichtung des Schulclusters der Bereitstellung von 
Sekretariatspersonal und 

 3. der Anrechnung auf die Erfüllung der Unterrichtsverpflichtung von Lehrpersonen für die 
Wahrnehmung von pädagogisch-didaktischen Projekten und Projekten der 
Unterrichtsorganisation und Schulentwicklung betrauten Lehrpersonen, soweit dafür nicht eine 
andere Form der Abgeltung oder Berücksichtigung im Rahmen der dienstlichen Pflichten 
vorgesehen ist, 

zugewiesen werden. Einer Wochenstunde gemäß Abs. 3 sowie Abs. 5 bis 8 entsprechen jeweils 
66 Jahresstunden der Unterrichtsverpflichtung gemäß § 43 Abs. 1 Z 1 und 2. 3,25 Wochenstunden gemäß 
Abs. 3 sowie Abs. 5 bis 8 entsprechen 0,25 Planstellen für Sekretariatspersonal. Die gemäß Abs. 7 Z 1 bis 
3 vorgesehenen Obergrenzen können in begründeten Anlassfällen überschritten werden, sofern die 
ressourcenmäßige Bedeckung gemäß Abs. 3 Z 2 und 3 sowie Abs. 4 gegeben ist. 

(9) Für die Schulen im Schulcluster mit mehr als 200 Schülerinnen und Schülern, ausgenommen 
jene, an der die Schulcluster-Leitung eingerichtet ist, ist je eine Bereichsleitung (nach einer 
schulclusterinternen Interessentensuche) zu bestellen. 

(10) Lehrpersonen, die eine schulfeste Stelle an einer Schule im Schulcluster innehaben, dürfen nur 
mit ihrer Zustimmung an einer Schule außerhalb des Schulclusters verwendet werden. 

(11) Im reisegebührenrechtlichen Sinn gilt jene Schule als Dienststelle, an der die Lehrperson 
überwiegend verwendet wird. 

(12) Mit dem Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters endet an den Schulen im Schulcluster die 
Funktion der Direktorin oder des Direktors; diese Funktion ist nicht nachzubesetzen; § 26b Abs. 5 und 7 
ist anzuwenden; weiters enden Betrauungen mit dieser Funktion. Für das erste Schuljahr ab dem 
Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters ist an Schulclustern mit mehr als 200 Schülerinnen und 
Schülern jeweils die bisherige Direktorin oder der bisherige Direktor oder mit der Funktion 
Bereichsleitung betraut. Für die Schule, an welcher die Schulcluster-Leitung eingerichtet ist, ist keine 
Bereichsleitung vorzusehen. 

Schulcluster-Leitung 

§ 26d. (1) Die Schulcluster-Leitung ist eine Leitungsfunktion im Sinne des § 26. Sofern nicht 
anderes bestimmt ist, sind auf die Schulcluster-Leitung die Bestimmungen über die Schulleitung 
anzuwenden. 

(2) Für die Auswahl für die Funktion Schulcluster-Leitung kommen nur Bewerberinnen und 
Bewerber in Betracht, die entweder am Schulmanagementkurs – Berufsbegleitender 
Weiterbildungslehrgang erfolgreich teilgenommen haben oder den Hochschullehrgang „Schulen 
professionell führen“ erfolgreich absolviert haben. 

(3) Sofern einem Schulcluster eine Schule gemäß dem Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten, BGBl. 
Nr. 101/1959, sowie dem Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, angehört, 
kommen nur Bewerberinnen und Bewerber in Betracht, die über Kenntnisse in der Minderheitensprache 
verfügen. Die Landesgesetzgebung wird ermächtigt, zusätzlich das Erfordernis der Befähigung zur 

300/ME XXV. GP - Ministerialentwurf - Gesetzestext20 von 28

www.parlament.gv.at



  21 von 28 

 

Erteilung des Unterrichts in der entsprechenden Minderheitensprache oder eine gleichwertige Befähigung 
festzulegen. 

(4) Der Schulcluster-Leitung obliegt die Leitung des Schulclusters in pädagogischer, in rechtlich-
organisatorisch-administrativer, in personeller und in wirtschaftlicher Hinsicht sowie die Vertretung der 
im Schulcluster zusammengefassten Schulen nach außen. Die Schulcluster-Leitung hat alle ihr aus dem 
Schul- und Dienstrecht zukommenden Aufgaben und die sonstigen sich aus der Leitungsfunktion 
ergebenden Aufgaben umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen. Sie hat die Besetzung der 
Bereichsleitungen in geeigneter Weise schulclusterintern bekannt zu machen. 

(5) Die Schulcluster-Leitung hat im Rahmen der Lehrfächerverteilung die Zuweisungen gemäß 
§ 26c Abs. 7 und 8 vorzunehmen. 

(6) Die Unterrichtsverpflichtung der Schulcluster-Leitung vermindert sich nach Maßgabe der 
Zuweisung gemäß § 26c Abs. 8 Z 1. 

Bereichsleitung 

§ 26e. (1) Die Bereichsleitung beinhaltet die im § 55d Schulunterrichtsgesetz – SchUG, BGBl. 
Nr. 476/1986, umschriebenen Aufgaben; bei den Aufgaben gemäß § 55d Z 3 SchUG kommt ihr 
Vorgesetztenfunktion gegenüber den Lehrpersonen an der Schule zu. 

(2) Lehrpersonen im Anwendungsbereich des § 51 Abs. 10 haben die Schulcluster-Leitung in ihrem 
gesamten Aufgabenbereich zu unterstützen, soweit die Einrechnung gemäß § 51 Abs. 10 das Ausmaß der 
Einrechnung aus anderen Funktionen übersteigt.“ 

15. § 27 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

16. § 50 Abs. 10 erster Satz lautet: 

„§ 61 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf Landeslehrpersonen an allgemein bildenden Pflichtschulen nicht 
anzuwenden.“ 

17. § 51 Abs. 4 entfällt. 

18. Dem § 51 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

„(10) Die Verminderung der Unterrichtungsverpflichtung der Landeslehrperson, die nach 
Beendigung der leitenden Funktion gemäß § 26c Abs. 12 die Schulcluster-Leitung in ihrem gesamten 
Aufgabenbereich unterstützt (§ 26e), beträgt im ersten Jahr nach der Beendigung 100%, im zweiten Jahr 
nach der Beendigung 70% und im dritten Jahr nach der Beendigung 50% des Ausmaßes, das der 
Minderung der Unterrichtsverpflichtung unmittelbar vor der Beendigung der leitenden Funktion 
entspricht. Eine Zuweisung für die Funktion Bereichsleitung ist auf das Ausmaß der Verminderung der 
Unterrichtsverpflichtung anzurechnen.“ 

19. In § 55 Abs. 4 wird nach dem Tabellenkopf folgende Zeile eingefügt: 
„Leiterin oder Leiter eines Schulclusters Schulcluster-Leiterin oder Schulcluster-Leiter“ 

20. Nach § 115h wird folgender § 115i samt Überschrift eingefügt: 

„Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. XXX/XXXX 

§ 115i. (1) Auf Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf eine ausgeschriebene Leitungsfunktion 
mit Ende der Bewerbungsfrist bis spätestens 31. Dezember 2022 beworben haben, ist § 26 Abs. 5 Z 2 in 
der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Auf Leiterinnen und Leiter, deren Ernennung vor dem 1. Jänner 2023 wirksam geworden ist, ist 
§ 26b Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) § 15 Abs. 8 Z 1 in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX 
geltenden Fassung ist auf Personen, die mit der Funktion des Bildungsdirektors gemäß Art. 151 Abs. 61 
Z 1 B-VG betraut sind, weiter anzuwenden.“ 

21. Dem § 123 wird folgender Abs. 81 angefügt: 

„(81) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in Kraft: 

 1. §§ 4a und 4b samt Überschriften, § 115i und der Entfall des § 4 Abs. 6 mit 1. Jänner 2018. 

 2. Die Überschrift zu § 26, § 26 Abs. 1, 2 und 4 bis 8, §§ 26a und 26b samt Überschriften, §§ 26c 
bis 26e samt Überschriften, der Entfall des § 27 Abs. 2 letzter Satz, § 50 Abs. 10, der Entfall des 
§ 51 Abs. 4, § 51 Abs. 10 und § 55 Abs. 4 mit 1. September 2018. 
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 3. § 15 Abs. 8 Z 1 mit 1. Jänner 2019. 

 4. § 22 Abs. 1 und 4b sowie § 51 Abs. 4 mit 1. September 2019. 

 5. § 26 Abs. 6 Z 2 in der Fassung der Änderungsziffer 10 und § 26b Abs. 2 in der Fassung der 
Änderungsziffer 13 mit 1. Jänner 2023.“ 

Artikel 6 

Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 

Das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz – LLDG 1985, BGBl. 
Nr. 296/1985, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2016, wird wie folgt geändert: 

1. In § 15 Abs. 8 Z 1 wird die Wendung „Amtsführender Präsident des Landesschulrates (Stadtschulrates 
für Wien)“ durch das Wort „Bildungsdirektor“ ersetzt. 

2. Dem § 127 wird folgender Abs. 63 angefügt: 

„(63) § 15 Abs. 8 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. I xxx/2017 tritt mit 1. Jänner 
2019 in Kraft.“ 

Artikel 7 

Änderung des Landesvertragslehrpersonengesetzes 1966 

Das Landesvertragslehrpersonengesetz, BGBl. Nr. 172/1966, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2016, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 3 werden folgende §§ 3a und 3b samt Überschriften eingefügt: 

„Ausschreibungspflicht 

§ 3a. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle hat, soweit nicht eine Besetzung mit einer im 
Dienststand stehenden Landesvertragslehrperson in Aussicht genommen ist, ein Ausschreibungs- und 
Bewerbungsverfahren voranzugehen. 

(2) Die Schulleitung ist von einer in Aussicht genommenen Besetzung der Planstelle mit einer im 
Dienststand stehenden Landesvertragslehrperson in Kenntnis zu setzen. Sie hat das Recht, sich begründet 
gegen die in Aussicht genommene Maßnahme auszusprechen. Nimmt die Bildungsdirektion die 
Maßnahme dennoch vor, so ist diese gegenüber der Schulleitung zu begründen. 

(3) Die Ausschreibung hat zu enthalten: 

 1. die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben (insbesondere den Unterrichtsgegenstand oder 
die Unterrichtsgegenstände), 

 2. die Ernennungserfordernisse, 

 3. den Dienstort, 

 4. die Schule oder die Schulen (den Schulcluster), 

 5. die Bewerbungsfrist und 

 6. die Einreichungsstelle für die Bewerbungsgesuche. 

(4) Die ausschreibende Stelle kann vorsehen, dass Bewerbungen ausschließlich online auf einer 
Bewerbungsplattform einzubringen sind. 

(5) Die Bewerbungsgesuche haben sich auf eine oder auf mehrere in der Ausschreibung angeführte 
Planstellen zu beziehen und sind innerhalb der Bewerbungsfrist bei der in der Ausschreibung 
bezeichneten Stelle einzureichen. 

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

§ 3b. (1) Für die Aufnahme als Landesvertragslehrpersonen sind ausschließlich Bewerberinnen oder 
Bewerber mit gültiger Bewerbung heranzuziehen. 

(2) Die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die vorgesehene Verwendung richtet sich 
nach der entsprechenden Ausbildung und allenfalls in der Ausschreibung angeführten zusätzlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten sowie sonstigen aufgewiesenen einschlägigen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Erfahrungen. 
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(3) Die Schulleitung hat bezüglich der an der Schule zu besetzenden Planstellen innerhalb der von 
der Bildungsdirektion gesetzten Frist eine begründete Auswahl aus den (auch) für ihre Schule wirksamen 
Bewerbungen zu treffen. Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber sind im Hinblick auf ihre 
Eignung zu reihen. Bei konkurrierenden Anforderungen hat die Bildungsdirektion eine Entscheidung zu 
treffen. 

(4) Bei Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses kann die Bildungsdirektion eine nicht der 
Auswahlentscheidung der Schulleitung entsprechende Zuweisung vornehmen. Beabsichtigt die 
Bildungsdirektion der Auswahlentscheidung der Schulleitung nicht zu entsprechen, so hat diese das 
Recht, sich begründet gegen die in Aussicht genommene Zuweisung einer Bewerberin oder eines 
Bewerbers auszusprechen. Nimmt die Bildungsdirektion die Zuweisung dennoch vor, so ist sie gegenüber 
der Schulleitung zu begründen.“ 

2. Im § 4 Abs. 3 wird das Wort „der“ durch die Wortfolge „eines oder mehrerer“ ersetzt und entfällt das 
Wort „aufeinanderfolgend“. 

3. § 8 Abs. 19 entfällt. 

4. Dem § 8 Abs. 19 werden folgende Abs. 20 bis 22 angefügt: 

„(20) Die Unterrichtsverpflichtung der Landesvertragslehrperson, die mit der Funktion 
Bereichsleitung betraut ist, vermindert sich nach Maßgabe der Zuweisung im Sinne des § 26c Abs. 7 
LDG 1984. 

(21) Die Tätigkeit der Landesvertragslehrperson, die im Schulcluster mit pädagogisch-didaktischen 
Projekten und Projekten der Unterrichtsorganisation und Schulentwicklung betraut ist, ist – soweit dafür 
nicht eine andere Form der Abgeltung oder Berücksichtigung im Rahmen der dienstlichen Pflichten 
vorgesehen ist – der Unterrichtserteilung in dem Ausmaß gleichzuhalten, das sich aus der Zuweisung 
gemäß § 26c Abs. 8 Z 3 LDG 1984 ergibt. 

(22) Die Verminderung der Unterrichtungsverpflichtung der Landesvertragslehrperson, die nach 
Beendigung der leitenden Funktion gemäß § 14a Abs. 1 die Schulcluster-Leitung in ihrem gesamten 
Aufgabenbereich unterstützt, beträgt im ersten Jahr nach der Beendigung 100%, im zweiten Jahr nach der 
Beendigung 70% und im dritten Jahr nach der Beendigung 50% des Ausmaßes, das der Minderung der 
Unterrichtsverpflichtung unmittelbar vor der Beendigung der leitenden Funktion entspricht. Eine 
Zuweisung für die Funktion Bereichsleitung ist auf das Ausmaß der Verminderung der 
Unterrichtsverpflichtung anzurechnen.“ 

5. Im § 9 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Landesvertragslehrperson kann für die an der Bildungsdirektion wahrzunehmende Koordination 
sonderpädagogischer Maßnahmen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemein 
bildenden Schulen, einschließlich der Betreuung von für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
zusätzlich eingesetzten Lehrpersonen, an der Bildungsdirektion mitverwendet werden; dabei sind je 5% 
der Vollbeschäftigung 80 Arbeitsstunden für die Diensteinteilung an der Bildungsdirektion zu 
berücksichtigen; eine Heranziehung zu einer bis zu dreiwöchigen Vorbereitungszeit außerhalb des 
Unterrichtsjahres ist zulässig.“ 

6. § 14 Abs. 2 lautet. 

„(2) Auf die Ausschreibung von Planstellen für die Schulcluster-Leitung oder die Schulleitung sind 
die §§ 26, 26a und 26d LDG 1984 sinngemäß anzuwenden.“ 

7. Nach § 14 wird folgender § 14a samt Überschrift eingefügt: 

„Schulcluster und Schulcluster-Leitung 

§ 14a. (1) Mit dem Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters (§ 26c LDG 1984) endet an den 
Schulen im Schulcluster die Funktionen Schulleitung und die Funktionen gemäß § 17; diese Funktionen 
sind nicht nachzubesetzen; § 26b Abs. 7 und 8 LDG 1984 ist sinngemäß anzuwenden. Weiters enden 
Betrauungen mit solchen Funktionen und Betrauungen gemäß § 14 Abs. 1 zweiter Satz. Für das erste 
Schuljahr ab dem Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters ist jeweils die bisherige 
Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung mit der Funktion Bereichsleitung betraut. Für die 
Schule, an welcher die Schulcluster-Leitung eingerichtet ist, ist keine Bereichsleitung vorzusehen. 

(2) Wird eine Landesvertragslehrperson zur Schulcluster-Leiterin oder zum Schulcluster-Leiter 
bestellt, sind auf sie, soweit in den nachstehenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist, die 
Bestimmungen über die Schulleitung anzuwenden. 
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(3) Sofern einem Schulcluster eine Schule gemäß dem Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten, BGBl. 
Nr. 101/1959, sowie dem Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, angehört, 
kommen nur Bewerberinnen und Bewerber in Betracht, die über Kenntnisse in der Minderheitensprache 
verfügen. Die Landesgesetzgebung wird ermächtigt, zusätzlich das Erfordernis der Befähigung zur 
Erteilung des Unterrichts in der entsprechenden Minderheitensprache oder eine gleichwertige Befähigung 
festzulegen. 

(4) Der Schulcluster-Leitung obliegt die Leitung des Schulclusters in pädagogischer, in rechtlich-
organisatorisch-administrativer, in personeller und in wirtschaftlicher Hinsicht sowie die Vertretung der 
im Schulcluster zusammengefassten Schulen nach außen. Die Schulcluster-Leitung hat alle ihr aus dem 
Schul- und Dienstrecht zukommenden Aufgaben und die sonstigen sich aus der Leitungsfunktion 
ergebenden Aufgaben umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen. Sie hat die Besetzung der 
Bereichsleitungen in geeigneter Weise schulclusterintern bekannt zu machen. 

(5) Die Bereichsleitung beinhaltet die im § 55d Schulunterrichtsgesetz – SchUG, BGBl. 
Nr. 476/1986, umschriebenen Aufgaben; bei den Aufgaben gemäß § 55d Z 3 SchUG kommt ihr 
Vorgesetztenfunktion gegenüber den Landesvertragslehrpersonen an der Schule zu. Die Schulcluster-
Leitung hat im Rahmen der Lehrfächerverteilung die Zuweisungen gemäß § 26c Abs. 7 und 8 
vorzunehmen. 

(6) Die Unterrichtsverpflichtung der Schulcluster-Leitung vermindert sich nach Maßgabe der 
Zuweisung gemäß § 26c Abs. 8 Z 1 LDG 1984. 

(7) Dienststelle ist der Schulcluster. Im reisegebührenrechtlichen Sinn gilt jedoch jene Schule als 
Dienststelle, an der die Lehrperson überwiegend verwendet wird.“ 

8. In § 15 Abs. 2 wird das Wort „sechsjährige“ durch das Wort „fünfjährige“ und die Wendung „des 
Hochschullehrganges Schulmanagement: Professionell führen – Nachhaltig entwickeln im Umfang von 
90 ECTS“ durch die Wendung „des ersten Teiles (20 ECTS) des Hochschullehrgangs „Schulen 
professionell führen““ ersetzt. 

9. Die Überschrift zu § 20 lautet: 

„Dienstzulage für Schulcluster-Leitung und Schulleitung“ 

10. § 20 Abs. 1 erster Satz lautet: 

„Landesvertragslehrpersonen, die zur Schulcluster-Leiterin oder zum Schulcluster-Leiter, zur 
Schulleiterin oder zum Schulleiter bestellt oder mit der Schulcluster-Leitung oder mit der Schulleitung 
(§ 14 Abs. 1 erster Satz) provisorisch betraut sind, gebührt eine Dienstzulage.“ 

11. Dem § 20 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Landesvertragslehrpersonen, die gemäß § 37a zur Schulleiterin oder zum Schulleiter bestellt 
worden sind und deren Schulleitungsfunktion gemäß § 43b Abs. 1 geendet hat, gebührt für die ersten 
sechs Jahre nach Beendigung der Funktion nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine 
Dienstzulage in Höhe des im Abs. 2 oder im § 19 Abs. 10 für sie vorgesehenen Betrages: 

 1. Eine Erhöhung aufgrund der Funktionsdauer findet nicht statt. 

 2. Die Dienstzulage reduziert sich 
 a) im vierten Jahr auf 90%, 
 b) im fünften Jahr auf 75% und im 
 c) im sechsten Jahr auf 50%. 

 3. Der Anspruch endet vorzeitig zu dem Zeitpunkt, mit dem eine der folgenden Maßnahmen 
wirksam wird: 

 a) Bestellung in eine leitende Funktion im Sinne des § 43a Abs. 1 oder Betrauung 
mit einer solchen Funktion, 

 b) Betrauung mit einer Schulaufsichtsfunktion, 
 c) Betrauung der Lehrperson mit der Leitung einer Praxisschule gemäß § 22 Abs. 1 

des Hochschulgesetzes 2005, 
 d) Überstellung in eine andere Entlohnungsgruppe.“ 
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12. Die Überschrift zu § 21 lautet: 

„Dienstzulage für die Funktion Stellvertretung der Leitung an Berufsschulen und Bereichsleitung“ 

13. § 21 Abs. 1 lautet: 

„(1) Landesvertragslehrpersonen, die mit der Funktion 

 1. Stellvertretung der Leitung an Berufsschulen oder 

 2. Bereichsleitung an allgemein bildenden Pflichtschulen im Schulcluster 

betraut sind, gebührt eine Dienstzulage. In den Fällen des § 14a Abs. 1 gebührt keine Dienstzulage für die 
Bereichsleitung. Dienstzulagen für leitende Funktionen und für Funktionen im Schulcluster gebühren nur 
in dem Ausmaß, in dem sie die gemäß § 20 Abs. 4 gebührende Dienstzulage übersteigen.“ 

14. Im § 21 Abs. 2 wird das Zitat „Abs. 1“ durch das Zitat „Abs. 1 Z 1“ ersetzt. 

15. Dem § 21 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

 „(3) Einer Landesvertragslehrperson, die mit der Funktion Bereichsleitung betraut ist, gebührt 
eine Dienstzulage nach Maßgabe des § 19 Abs. 10.“ 

16. Dem § 32 wird folgender Abs. 22 angefügt: 

„(22) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in Kraft: 

 1. §§ 3a und 3b samt Überschriften mit 1. Jänner 2018. 

 2. § 4 Abs. 3, § 8 Abs. 20 bis 22, § 14 Abs. 2, § 14a samt Überschrift, § 15 Abs. 2, die Überschrift 
zu § 20, § 20 Abs. 1 und 4, die Überschrift zu § 21 sowie § 21 Abs. 1 bis 3 mit 1. September 
2018. 

 3. Die Anlage zu § 8 mit 1. Jänner 2019. 

 4. § 9 Abs. 4 sowie der Entfall des § 8 Abs. 19 mit 1. September 2019.“ 

17. In Anlage zu § 8 entfällt in Z 1 der Klammerausdruck und in Z 2 wird das Zitat „§ 18 Bundes-
Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962“ durch das Zitat „§ 6 des Bundesgesetzes über die Einrichtung 
von Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz – BD-EG), BGBl. I 
Nr. xxx/xxxx“ ersetzt. 

Artikel 8 

Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrpersonengesetzes 

Das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz, BGBl. Nr. 244/1969, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2016, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 4 Abs. 3 wird das Wort „der“ durch die Wortfolge „eines oder mehrerer“ ersetzt und entfällt das 
Wort „aufeinanderfolgend“. 

2. Dem § 31 wird folgender Abs. 16 angefügt: 

„(16) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in Kraft: 

 1. § 4 Abs. 3 mit 1. September 2018. 

 2. Z 2 der Anlage zu § 8 mit 1. Jänner 2019.“ 

3. In Z 2 der Anlage zu § 8 wird das Zitat „§ 18 Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962“ 
durch das Zitat „§ 6 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von Bildungsdirektionen in den Ländern 
(Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz – BD-EG), BGBl. I Nr. xxx/xxxx,“ ersetzt. 

Artikel 9 

Änderung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 

Das Bundes-Personalvertretungsgesetz, BGBl. Nr. 133/1967, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 119/2016, wird wie folgt geändert: 

1. In § 11 Abs. 1 Z 5 wird im Einleitungsteil das Wort „Landesschulräten“ durch das Wort 
„Bildungsdirektionen“ ersetzt. 
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2. In § 11 Abs. 1 Z 5 wird 

a) in lit. a die Wortfolge „beim Landesschulrat“ durch die Wortfolge „bei der Bildungsdirektion“ und 

b) in lit. b und lit. c jeweils die Wortfolge „dem Landesschulrat“ durch die Wortfolge „der 
Bildungsdirektion“ 

ersetzt. 

3. In § 11 Abs. 1 Z 5 lit. c entfällt die Wortfolge „Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung 
sowie“. 

4. In § 11 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Im Anwendungsbereich des Abs. 1 Z 5 ist jener Fachausschuss zuständig, in dessen 
Wirkungsbereich die jeweilige Angelegenheit fällt. Sind unterschiedliche Schularten betroffen, die in den 
Zuständigkeitsbereich verschiedener Fachausschüsse fallen, haben die betroffenen Fachausschüsse 
einvernehmlich vorzugehen.“ 

5. In § 13 Abs. 1 Z 3 entfällt im Einleitungsteil und in lit. d jeweils die Wortfolge „und Frauen“. 

6. In § 13 Abs. 1 Z 3 lit. b entfällt die Wortfolge „und Anstalten der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung“. 

7. In § 13 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Im Anwendungsbereich des Abs. 1 Z 3 ist jener Zentralausschuss zuständig, in dessen 
Wirkungsbereich die jeweilige Angelegenheit fällt. Sind unterschiedliche Schularten betroffen, die in den 
Zuständigkeitsbereich verschiedener Zentralausschüsse fallen, haben die betroffenen Zentralausschüsse 
einvernehmlich vorzugehen.“ 

8. In § 35 Abs. 4 Z 1 und § 36 Abs. 1 entfällt jeweils die Wortfolge „und Frauen“. 

9. In § 35 Abs. 4 Z 2 wird die Wortfolge „beim Landesschulrat“ durch die Wortfolge „bei der 
Bildungsdirektion“ ersetzt. 

10. In § 42 erhält die bisherige lit. a die Ziffernbezeichnung „1“, wird nach dem Wort „Pflichtschulen“ 
die Wortfolge „und Schulcluster“ eingefügt und folgender Satz angefügt: 

„in Fällen, in denen ein Schulcluster allgemein bildende Pflichtschulen verschiedener politischer Bezirke 
umfasst, für den Schulcluster der Dienststellenausschuss bei jener Bezirksverwaltungsbehörde zuständig 
ist, in deren Wirkungsbereich diejenige Pflichtschule liegt, der zum Stichtag der letzten 
Personalvertretungswahl die meisten wahlberechtigten Landeslehrerinnen und Landeslehrer angehört 
haben;“ 

11. In § 42 entfällt lit. c, erhält die bisherige lit. b die Ziffernbezeichnung „2“ und erhalten die bisherigen 
lit. d bis h die Ziffernbezeichnungen „3“ bis „7“. 

12. In § 42 lautet die neue Z 2: 

 „2. für die Landeslehrerinnen und Landeslehrer für allgemein bildende Pflichtschulen sowie für 
Landeslehrerinnen und Landeslehrer für Berufsschulen je ein Zentralausschuss bei der 
Bildungsdirektion und für die Landeslehrerinnen und Landeslehrer für land- und 
forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen ein Zentralausschuss bei der Landesregierung zu 
errichten ist;“ 

13. Nach § 42r wird folgender § 42s samt Überschriften eingefügt: 

„Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. XXX/2017 

Weiterführung der Geschäfte anlässlich der Errichtung von Schulclustern 

§ 42s. (1) Für den Rest der laufenden gesetzlichen Tätigkeitsperiode bleiben die zum Zeitpunkt der 
Errichtung eines Schulclusters an den jeweiligen Schulen eingerichteten Dienststellenausschüsse in ihrem 
jeweiligen bisherigen Wirkungsbereich mit der Maßgabe aufrecht, dass zuständige Dienststellenleiterin 
oder zuständiger Dienststellenleiter die jeweilige Leiterin oder der jeweilige Leiter des Schulclusters ist. 

(2) Die Vorsitzenden der Dienststellenausschüsse der Schulen eines Schulclusters bilden ein 
Kollegium, wobei jene oder jener Dienststellenausschussvorsitzende die Funktion der Sprecherin oder des 
Sprechers wahrzunehmen hat, deren oder dessen Dienststellenausschuss die größte Anzahl an Mandaten 
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aufweist. Bei gleicher Mandatsanzahl hat die oder der an Lebensjahren älteste 
Dienststellenausschussvorsitzende die Funktion der Sprecherin oder des Sprechers auszuüben. 

(3) Der Sprecherin oder dem Sprecher obliegt die Vertretung der von den einzelnen 
Dienststellenausschüssen gefassten Beschlüsse gegenüber der Leiterin oder dem Leiter des Schulclusters. 
Die der Dienststellenleiterin oder dem Dienststellenleiter nach diesem Bundesgesetz obliegende 
Verpflichtung zur Befassung des Dienststellenausschusses hat die Leiterin oder der Leiter des 
Schulclusters gegenüber der Sprecherin oder dem Sprecher des Kollegiums auszuüben. Diese oder dieser 
hat den betroffenen Dienststellenausschuss unverzüglich mit der an sie oder ihn herangetragenen 
Angelegenheit zu befassen. Das Kollegium hat sich um eine koordinierte Vorgehensweise der einzelnen 
Dienststellenausschüsse zu bemühen, wobei das Kollegium an die Beschlüsse der einzelnen 
Dienststellenausschüsse gebunden ist.“ 

14. Dem § 45 wird folgender Abs. 42 angefügt: 

„(42) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2017 treten in Kraft: 

 1. § 13 Abs. 1 Z 3 Einleitungsteil und lit. d, § 35 Abs. 4 Z 1 und § 36 Abs. 1 mit 1. Juli 2016, 

 2. § 11 Abs. 1 Z 5 lit. c in der Fassung des Art. 9 Z 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2017 
und § 13 Abs. 1 Z 3 lit. b mit 1. September 2016, 

 3. § 11 Abs. 1a, § 13 Abs. 1a, § 42 Z 1 und 3 bis 7 sowie § 42s samt Überschriften mit 1. September 
2018, 

 4. § 11 Abs. 1 Z 5 Einleitungsteil und lit. a bis c in der Fassung des Art. 9 Z 2 des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XXX/2017, § 35 Abs. 4 Z 2 und § 42 Z 2 mit 1. Jänner 2019.“ 

Artikel 10 

Änderung des Unterrichtspraktikumsgesetzes 

Das Unterrichtspraktikumsgesetz, BGBl. Nr. 145/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 56/2016, wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 wird in Abs. 3 die Wendung „jener Landesschulrat“ durch die Wendung „jene 
Bildungsdirektion“, das Wort „Landesschulräten“ durch das Wort „Bildungsdirektionen“, in Abs. 4 die 
Wendung „Der Landesschulrat bzw. Stadtschulrat für Wien“ durch die Wendung „Die 
Bildungsdirektion“, in Abs. 5 die Wendung „Der Landesschulrat“ durch die Wendung „Die 
Bildungsdirektion“, in Abs. 8 die Wendung „dem Landesschulrat“ durch die Wendung „der 
Bildungsdirektion“, in Abs. 9 die Wendung „des Landesschulrates“ durch die Wendung „der 
Bildungsdirektion“ und in Abs. 10 die Wendung „beim Landesschulrat“ durch die Wendung „bei der 
Bildungsdirektion“ ersetzt. 

2. In § 4 Abs. 3 und § 6 Abs. 2 wird jeweils die Wendung „dem Landesschulrat“ durch die Wendung „der 
Bildungsdirektion“ ersetzt. 

3. In § 12 wird die Wendung „der Landesschulrat“ durch die Wendung „die Bildungsdirektion“ ersetzt. 

4. In § 13 wird in Abs. 2 die Wendung „beim Landesschulrat“ durch die Wendung „bei der 
Bildungsdirektion“ und in Abs. 3 die Wendung „Der Landesschulrat“ durch die Wendung „Die 
Bildungsdirektion“ sowie die Wendung „der Landesschulrat“ durch die Wendung „die Bildungsdirektion“ 
ersetzt. 

5. In 24a Abs. 1 wird die Wendung „den zuständigen Landesschulrat (Stadtschulrat für Wien)“ durch die 
Wendung „die zuständige Bildungsdirektion“ und in Abs. 2 die Wendung „der Landesschulrat 
(Stadtschulrat für Wien)“ durch die Wendung „die Bildungsdirektion“ ersetzt. 

6. In § 25 wird in Abs. 1 die Wendung „den Landesschulrat“ durch die Wendung „die Bildungsdirektion“ 
und in Abs. 6 Z 5 die Wendung „des Landesschulrates, daß“ durch die Wendung „der Bildungsdirektion, 
dass“ ersetzt. 

7. In § 27 Abs. 1 wird die Wendung „Landesschulräten sind bei Zulassung durch einen Landesschulrat die 
Verfahren bei den anderen Landesschulräten“ durch die Wendung „Bildungsdirektionen sind bei 
Zulassung durch eine Bildungsdirektion die Verfahren bei den anderen Bildungsdirektionen“ ersetzt. 
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8. § 30 wird folgender Abs. 17 angefügt: 

„(17) § 3 Abs. 3, 4, 5, 8, 9 und 10, § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 2, § 12, § 13 Abs. 2 und 3, § 24a Abs. 1 und 
2, § 25 Abs. 1 und Abs. 6 Z 5 sowie § 27 Abs. 1 in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten mit 
1. Jänner 2019 in Kraft.“ 

300/ME XXV. GP - Ministerialentwurf - Gesetzestext28 von 28

www.parlament.gv.at


	Inhaltsverzeichnis
	Artikel 1
	Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979
	1. In § 8 Abs. 1 wird die Wendung „Direktors, Direktorstellvertreters“ durch die Wendung „Schulcluster-Leiters, Direktors“ ersetzt.
	2. In § 19 Abs. 1 Z 1 entfällt die Wendung „Amtsführender Präsident des Landesschulrates (Stadtschulrates für Wien),“
	3. § 75 Abs. 2 Z 2 entfällt.
	4. In § 140 Abs. 3 und § 256 Abs. 1 wird jeweils die Wendung „für den Leiter des inneren Dienstes des Landesschulrates (Stadtschulrates für Wien)“ durch die Wendung „für die Leiterin oder den Leiter der Präsidialabteilung der Bildungsdirektion“ und di...
	5. In § 203 Abs. 2 Z 4 wird das Zitat „nach den §§ 207 bis 207k“ durch das Zitat „nach den §§ 207 bis 207i“ ersetzt.
	6. Dem § 203 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	7. § 203a Abs. 2 Z 1 lautet:
	8. § 203b Abs. 1 Z 4 lautet:
	9. Im § 203b Abs. 1 tritt an die Stelle der Z 5 bis 7 folgende Bestimmung:
	10. Dem § 203b wird folgender Abs. 3 angefügt:
	11. § 203d Abs. 2 lautet:
	12. § 203d Abs. 3 entfällt.
	13. § 203h samt Überschrift lautet:
	14. Die §§ 203i, 203j und 203l samt Überschriften entfallen.
	15. Im § 203m wird das Zitat „§§ 203 bis 203l“ durch das Zitat „§§ 203 bis 203h“ ersetzt.
	16. § 207 Abs. 2 lautet:
	17. § 207a lautet:
	18. § 207b samt Überschrift lautet:
	19. In § 207d wird die Wortgruppe „im Dienstweg“ durch die Wortgruppe „bei der Einreichungsstelle“ ersetzt.
	20. § 207e samt Überschrift lautet:
	21. § 207e Abs. 2 Z 2 lautet:
	22. § 207f samt Überschrift lautet:
	23. In § 207g Abs. 1 wird nach dem Wort „geeigneten“ die Wendung „Bewerberinnen und“ eingefügt.
	24. § 207h samt Überschrift lautet:
	25. § 207h Abs. 2 lautet:
	26. § 207i samt Überschrift lautet:
	27. § 207j und § 207k entfallen.
	28. Im § 207m Abs. 2 wird das Zitat „§§ 203 bis 203l“ durch das Zitat „203 bis 203h“ sowie das Zitat „§§ 207 bis 207k“ durch das Zitat „§§ 207 bis 207i“ ersetzt.
	29. Nach § 207m wird folgender Unterabschnitt 5a samt Überschrift eingefügt:
	„Unterabschnitt 5a
	30. In § 217 Abs. 2 wird nach dem Tabellenkopf folgende Zeile eingefügt:
	31. In § 220 Abs. 1 Z 3 und § 221 Abs. 3 wird jeweils die Wendung „dem Landesschulrat“ durch die Wendung „der Bildungsdirektion“ und die Wendung „jedem Landesschulrat“ durch die Wendung „jeder Bildungsdirektion“ ersetzt.
	32. § 225 Abs. 3 lautet:
	33. Nach § 248c wird folgender § 248d samt Überschrift eingefügt:
	34. Dem § 284 wird folgender Abs. 92 angefügt:


	Artikel 2
	Änderung des Gehaltsgesetzes 1956
	1. Im § 57 wird nach Abs. 8 folgender Abs. 9 eingefügt:
	2. Im § 57 wird nach Abs. 9 folgender Abs. 9a eingefügt:
	3. § 57 Abs. 11 erster Satz lautet:
	4. Dem § 57 wird folgender Abs. 12 angefügt:
	5. In § 59 Abs. 1 wird nach dem Wort „Leitung“ die Wendung „eines Schulclusters oder“ eingefügt.
	6. In § 59c wird das Zitat „§ 9“ durch das Zitat „§ 9 Abs. 1“ ersetzt, erhält der bisherige Inhalt des § 59c die Absatzbezeichnung „(1)“ und werden folgende Abs. 2 bis 4 angefügt:
	7. Im § 61b wird nach Abs. 3 folgender Abs. 4 eingefügt:
	8. In § 61b Abs. 5 wird das Zitat „Absätze 1 bis 3“ durch das Zitat „Absätze 1 bis 4“ ersetzt.
	9. In § 61b Abs. 6 wird das Zitat „nach Abs. 1 oder 2 oder auf Grund einer Verordnung gemäß Abs. 3“ durch das Zitat „nach Abs. 1, 2 oder 4 oder auf Grund einer Verordnung gemäß Abs. 3“ ersetzt.
	10. § 61d samt Überschrift lautet:
	11. Dem § 175 wird folgender Abs. 88 angefügt:
	12. Anlage 5 entfällt.


	Artikel 3
	Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
	1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der § 43a betreffende Zeile folgende Zeile eingefügt:
	2. Im Inhaltsverzeichnis lautet die § 46b betreffende Zeile:
	3. § 29b Abs. 2 Z 2 entfällt.
	4. § 37a Abs. 1 zweiter Satz lautet:
	5. Im § 38a Abs. 3 wird das Wort „der“ durch die Wortfolge „eines oder mehrerer“ ersetzt und entfällt das Wort „aufeinanderfolgend“.
	6. Im § 40a wird nach Abs. 15 folgender Abs. 15a eingefügt:
	7. Im § 40a werden nach Abs. 18 folgende Abs. 18a bis 18c eingefügt:
	8. § 43a Abs. 1 lautet:
	9. Nach § 43a wird folgender § 43b samt Überschrift eingefügt:
	10. In § 44 Abs. 1 entfällt die Wendung „anstelle der §§ 207h bis 207k BDG 1979“.
	11. In § 44 Abs. 2 wird das Wort „sechsjährige“ durch das Wort „fünfjährige“ und die Wendung „des Hochschullehrganges Schulmanagement: Professionell führen – Nachhaltig entwickeln im Umfang von 90 ECTS“ durch die Wendung „des ersten Teiles (20 ECTS) d...
	12. Im § 44 Abs. 3 werden nach dem ersten Satz folgende Bestimmungen eingefügt:
	13. § 44 Abs. 5 lautet:
	14. Im § 46a werden nach Abs. 11 folgende Abs. 11a und 11b eingefügt:
	15. In § 46a Abs. 12 wird das Zitat „Abs. 10 und 11“durch das Zitat „Abs. 10, 11, 11a und 11b“ersetzt.
	16. Die Überschrift zu § 46b lautet:
	17. § 46b Abs. 1 lautet:
	18. Dem § 46b wird folgender Abs. 5 angefügt:
	19. In § 90a Abs. 1 wird das Zitat „§§ 203 bis 203l und 207 bis 207m BDG 1979“ durch das Zitat „§§ 203 bis 203f, § 203h und 207 bis 207p BDG 1979“ ersetzt.
	20. In § 90a Abs. 2 wird das Zitat „§§ 203h bis 203l BDG 1979“ durch das Zitat „§ 203h BDG 1979“ ersetzt.
	21. In § 90m Abs. 1 Z 1 und § 91f wird das Wort „Landesschulratsbereiches“ durch die Wendung „Bereiches der Bildungsdirektion“ ersetzt.
	22. In § 91b Abs. 2 erhalten die Bezeichnungen Z 1 bis 4 die Bezeichnungen Z 2 bis 5 und wird vor der Z 2 folgende Z 1 eingefügt:
	23. Dem § 100 wird folgender Abs. 78 angefügt:
	24. In Anlage 3 zu § 40a entfällt in Z 1 der Klammerausdruck und wird in Z 2 das Zitat „§ 18 Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962“ durch das Zitat „§ 6 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungs...


	Artikel 4
	Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes
	1. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:
	2. In § 7 Abs. 2 wird in der Z 1 die Wendung „der Landesschulräte“ durch die Wendung „der Bildungsdirektionen“ und in der Z 2 die Wendung „einem Landesschulrat“ durch die Wendung „einer Bildungsdirektion“ sowie die Wendung „im betreffenden Landesschul...
	3. Im § 9 werden nach Abs. 1 folgende Absätze eingefügt:
	4. Dem § 15 wird folgender Abs. 30 angefügt:


	Artikel 5
	Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes
	1. § 4 Abs. 6 entfällt.
	2. Nach § 4 werden folgende §§ 4a und 4b samt Überschriften eingefügt:
	„Ausschreibungspflicht
	3. In § 15 Abs. 8 Z 1 entfällt die Wendung „Amtsführender Präsident des Landesschulrates (Stadtschulrates für Wien),“.
	4. In § 22 Abs. 1 erhalten die bisherigen Z 2 und Z 3 die Bezeichnungen „3.“ und „4.“ und wird nach Z 1 nachfolgende Z 2 eingefügt:
	5. In § 22 wird nach Abs. 4a folgender Abs. 4b eingefügt:
	6. Die Überschrift zu § 26 lautet:
	7. In § 26 Abs. 1 entfällt der Einschub „- ausgenommen im Falle des Diensttausches (§ 20) von Inhabern solcher Stellen oder im Falle von Betrauungen gemäß § 27 Abs. 2 letzter Satz –“ und wird dem ersten Satz nachfolgender Satz angefügt:
	8. In § 26 Abs. 2 wird die Zahl „sechs“ durch die Zahl „drei“ ersetzt und folgender Satz angefügt:
	9. § 26 Abs. 4 bis 8 lautet:
	10. § 26 Abs. 6 Z 2 lautet:
	11. § 26a samt Überschrift lautet:
	12. Nach § 26a wird folgender § 26b samt Überschrift eingefügt:
	13. § 26b Abs. 2 lautet:
	14. Nach § 26b werden folgende §§ 26c bis 26e samt Überschriften eingefügt:
	„Schulcluster
	15. § 27 Abs. 2 letzter Satz entfällt.
	16. § 50 Abs. 10 erster Satz lautet:
	17. § 51 Abs. 4 entfällt.
	18. Dem § 51 wird folgender Abs. 10 angefügt:
	19. In § 55 Abs. 4 wird nach dem Tabellenkopf folgende Zeile eingefügt:
	20. Nach § 115h wird folgender § 115i samt Überschrift eingefügt:
	21. Dem § 123 wird folgender Abs. 81 angefügt:


	Artikel 6
	Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes
	1. In § 15 Abs. 8 Z 1 wird die Wendung „Amtsführender Präsident des Landesschulrates (Stadtschulrates für Wien)“ durch das Wort „Bildungsdirektor“ ersetzt.
	2. Dem § 127 wird folgender Abs. 63 angefügt:


	Artikel 7
	Änderung des Landesvertragslehrpersonengesetzes 1966
	1. Nach § 3 werden folgende §§ 3a und 3b samt Überschriften eingefügt:
	„Ausschreibungspflicht
	2. Im § 4 Abs. 3 wird das Wort „der“ durch die Wortfolge „eines oder mehrerer“ ersetzt und entfällt das Wort „aufeinanderfolgend“.
	3. § 8 Abs. 19 entfällt.
	4. Dem § 8 Abs. 19 werden folgende Abs. 20 bis 22 angefügt:
	5. Im § 9 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:
	6. § 14 Abs. 2 lautet.
	7. Nach § 14 wird folgender § 14a samt Überschrift eingefügt:
	8. In § 15 Abs. 2 wird das Wort „sechsjährige“ durch das Wort „fünfjährige“ und die Wendung „des Hochschullehrganges Schulmanagement: Professionell führen – Nachhaltig entwickeln im Umfang von 90 ECTS“ durch die Wendung „des ersten Teiles (20 ECTS) de...
	9. Die Überschrift zu § 20 lautet:
	10. § 20 Abs. 1 erster Satz lautet:
	11. Dem § 20 wird folgender Abs. 4 angefügt:
	12. Die Überschrift zu § 21 lautet:
	13. § 21 Abs. 1 lautet:
	14. Im § 21 Abs. 2 wird das Zitat „Abs. 1“ durch das Zitat „Abs. 1 Z 1“ ersetzt.
	15. Dem § 21 wird folgender Abs. 3 angefügt:
	16. Dem § 32 wird folgender Abs. 22 angefügt:
	17. In Anlage zu § 8 entfällt in Z 1 der Klammerausdruck und in Z 2 wird das Zitat „§ 18 Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962“ durch das Zitat „§ 6 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdire...


	Artikel 8
	Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrpersonengesetzes
	1. Im § 4 Abs. 3 wird das Wort „der“ durch die Wortfolge „eines oder mehrerer“ ersetzt und entfällt das Wort „aufeinanderfolgend“.
	2. Dem § 31 wird folgender Abs. 16 angefügt:
	3. In Z 2 der Anlage zu § 8 wird das Zitat „§ 18 Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962“ durch das Zitat „§ 6 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz – BD-EG), BGB...


	Artikel 9
	Änderung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes
	1. In § 11 Abs. 1 Z 5 wird im Einleitungsteil das Wort „Landesschulräten“ durch das Wort „Bildungsdirektionen“ ersetzt.
	2. In § 11 Abs. 1 Z 5 wird
	a) in lit. a die Wortfolge „beim Landesschulrat“ durch die Wortfolge „bei der Bildungsdirektion“ und
	b) in lit. b und lit. c jeweils die Wortfolge „dem Landesschulrat“ durch die Wortfolge „der Bildungsdirektion“
	ersetzt.
	3. In § 11 Abs. 1 Z 5 lit. c entfällt die Wortfolge „Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung sowie“.
	4. In § 11 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
	5. In § 13 Abs. 1 Z 3 entfällt im Einleitungsteil und in lit. d jeweils die Wortfolge „und Frauen“.
	6. In § 13 Abs. 1 Z 3 lit. b entfällt die Wortfolge „und Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung“.
	7. In § 13 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
	8. In § 35 Abs. 4 Z 1 und § 36 Abs. 1 entfällt jeweils die Wortfolge „und Frauen“.
	9. In § 35 Abs. 4 Z 2 wird die Wortfolge „beim Landesschulrat“ durch die Wortfolge „bei der Bildungsdirektion“ ersetzt.
	10. In § 42 erhält die bisherige lit. a die Ziffernbezeichnung „1“, wird nach dem Wort „Pflichtschulen“ die Wortfolge „und Schulcluster“ eingefügt und folgender Satz angefügt:
	11. In § 42 entfällt lit. c, erhält die bisherige lit. b die Ziffernbezeichnung „2“ und erhalten die bisherigen lit. d bis h die Ziffernbezeichnungen „3“ bis „7“.
	12. In § 42 lautet die neue Z 2:
	13. Nach § 42r wird folgender § 42s samt Überschriften eingefügt:
	14. Dem § 45 wird folgender Abs. 42 angefügt:


	Artikel 10
	Änderung des Unterrichtspraktikumsgesetzes
	1. In § 3 wird in Abs. 3 die Wendung „jener Landesschulrat“ durch die Wendung „jene Bildungsdirektion“, das Wort „Landesschulräten“ durch das Wort „Bildungsdirektionen“, in Abs. 4 die Wendung „Der Landesschulrat bzw. Stadtschulrat für Wien“ durch die ...
	2. In § 4 Abs. 3 und § 6 Abs. 2 wird jeweils die Wendung „dem Landesschulrat“ durch die Wendung „der Bildungsdirektion“ ersetzt.
	3. In § 12 wird die Wendung „der Landesschulrat“ durch die Wendung „die Bildungsdirektion“ ersetzt.
	4. In § 13 wird in Abs. 2 die Wendung „beim Landesschulrat“ durch die Wendung „bei der Bildungsdirektion“ und in Abs. 3 die Wendung „Der Landesschulrat“ durch die Wendung „Die Bildungsdirektion“ sowie die Wendung „der Landesschulrat“ durch die Wendung...
	5. In 24a Abs. 1 wird die Wendung „den zuständigen Landesschulrat (Stadtschulrat für Wien)“ durch die Wendung „die zuständige Bildungsdirektion“ und in Abs. 2 die Wendung „der Landesschulrat (Stadtschulrat für Wien)“ durch die Wendung „die Bildungsdir...
	6. In § 25 wird in Abs. 1 die Wendung „den Landesschulrat“ durch die Wendung „die Bildungsdirektion“ und in Abs. 6 Z 5 die Wendung „des Landesschulrates, daß“ durch die Wendung „der Bildungsdirektion, dass“ ersetzt.
	7. In § 27 Abs. 1 wird die Wendung „Landesschulräten sind bei Zulassung durch einen Landesschulrat die Verfahren bei den anderen Landesschulräten“ durch die Wendung „Bildungsdirektionen sind bei Zulassung durch eine Bildungsdirektion die Verfahren bei...
	8. § 30 wird folgender Abs. 17 angefügt:





